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BEKANNTMACHUNGEN

SATZUNG DER STADT KREFELD ÜBER DIE 
ERHEBUNG VON ELTERNBEITRÄGEN FÜR 
DIE BETREUUNG UND FÖRDERUNG IN 
KINDERTAGESEINRICHTUNGEN, 
KINDERTAGESPFLEGE UND OFFENEN 
GANZTAGSSCHULEN
vom 10.07.2020

Auf Grund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 5 
des Gesetzes vom 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), der §§ 2 und 
20 des Kommunalabgabengesetzes vom 21. Oktober 1969 (GV. 
NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Dezember 
2019 (GV. NRW. S. 1029), der §§ 22 bis 24 und 90 Sozialgesetz-
buch VIII (SGB VIII) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
11. September 2012 (BGBl. I S. 2022), zuletzt geändert durch 
Art. 36 des Gesetzes vom 12. Dezember 2019 (BGBl. I S. 2652), 
der §§ 22, 23 und 49 bis 51 des Gesetzes zur frühen Förderung 
und Bildung von Kindern (Kinderbildungsgesetz – KiBiz) vom 
30. Oktober 2007 (GV. NRW S. 462), zuletzt geändert durch Art. 
1 des Gesetzes vom 13. Dezember 2019 (GV. NRW. S. 893), des 
§ 9 des Schulgesetzes vom 15. Februar 2005 (GV. NRW S. 102), 
zu-letzt geändert durch Gesetz vom 2. Juli 2019 (GV. NRW. S. 331) 
und des § 2 des Einkommensteuergesetzes in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 8. Oktober 2009 (BGBl. I S. 3366, 3862), 
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 
2019 (BGBl. I S. 2886), hat der Rat der Stadt Krefeld in seiner 
Sitzung am 23.06.2020 folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Art der Beiträge Zuständigkeit und Betreuungsformen
1) Für die Inanspruchnahme einer Kindertageseinrichtung in 

Krefeld wird durch die Stadt Krefeld ein monatlich zu entrich-
tender, öffentlich-rechtlicher Beitrag zum öffentlichen Finan-
zierungsanteil an den Jahresbetriebskosten erhoben. Unter 
den Voraussetzungen des § 49 Absatz 1 Satz 1 KiBiz gilt dies 
auch für die Inanspruchnahme einer Kindertageseinrichtung 
außerhalb des Jugendamtsbezirkes der Stadt Krefeld.

2) Diese Satzung ist gleichermaßen gültig für die Inanspruchnah-
me des Angebotes der Betreuung und Förderung des Kindes 
in öffentlich geförderter Kindertagespflege. Kindertagespflege 

umfasst die Betreuung und Förderung eines Kindes durch eine 
geeignete Tagespflegeperson im Haushalt der Tagespflegeper-
son oder im Haushalt der Personensorgeberechtigten oder in 
anderen geeigneten Räumen gemäß §§ 22, 23 KiBiz.

3) Diese Satzung ist ebenfalls gültig für die Inanspruchnahme 
von außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztags-
schulen. Diese umfassen eine wöchentliche Betreuungszeit 
von bis zu 25 Stunden.

4) Die jeweilige Beitragshöhe zu Abs. 1 bis 3 wird gemäß einer 
vom Rat der Stadt Krefeld beschlossenen Beitragsstaffel fest-
gesetzt und ist aus der Anlage zu dieser Satzung ersichtlich.

§ 2 Beitragspflichtige
Beitragspflichtig sind die Eltern oder diesen rechtlich gleichge-
stellte Personen, mit denen das Kind zusammenlebt. Lebt das 
Kind nachweislich und überwiegend mit nur einem Elternteil 
zusammen, so tritt dieser an die Stelle der Eltern bzw. der den 
Eltern gleichgestellten Personen. Wird bei Vollzeitpflege nach 
§ 33 SGB VIII den Pflegeeltern ein Kinderfreibetrag nach § 32 
des Einkommensteuergesetzes gewährt oder Kindergeld gezahlt, 
treten die Personen, die diese Leistung erhalten, an die Stelle 
der Eltern. Mehrere Beitragspflichtige haften als Gesamtschuld-
ner. Lebt das Kind bei keiner der vorgenannten Personen (z.B. in 
Heimpflege), ist kein Elternbeitrag zu zahlen.

§ 3 Beitragszeitraum und Betreuungsart
(1) Beiträge werden, soweit in Absatz 2 nichts Abweichendes ge-

regelt ist, für jeden Monat der Inanspruchnahme einer der in 
§ 1 Abs. 2 und 3 geregelten Betreuungsformen erhoben. Die 
Beitragspflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der 
Betreuungsplatz dem Kind zur Verfügung steht. Die Beitrags-
pflicht wird durch Schließungszeiten der Kindertageseinrich-
tung oder der Offenen Ganztagsschule bzw. Ausfallzeiten der 
Tagespflegeperson nicht berührt.

 Sie besteht unabhängig von der tatsächlichen Nutzung des 
Platzes. Der Elternbeitrag wird für die vertraglich vereinbar-
ten Betreuungsstunden erhoben. Dies gilt nicht für Sonder-
schließungszeiten auf Grund von Betretungsverboten, Kri-
sen, Pandemien etc..

 Wird ein Kind in einer Kindertageseinrichtung und zusätzlich 
durch eine Tagespflegeperson betreut, sind die jeweils ver-
traglich vereinbarten Betreuungsstunden aufzuaddieren. Der 
Elternbeitrag richtet sich dann nach den Gesamtbetreuungs-
stunden pro Woche. 

 Wird ein Kind in einer Offenen Ganztagsschule und zusätz-
lich durch eine Tagespflegeperson betreut, sind die jeweils 
vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden aufzuaddieren. 
Der Elternbeitrag richtet sich dann nach den Gesamtbetreu-
ungsstunden pro Woche.

(2) Die Inanspruchnahme von Angeboten in Kindertageseinrich-
tungen oder Kindertagespflege durch Kinder, die bis zum 30. 
September das vierte Lebensjahr vollendet haben, ist ab Be-
ginn des im selben Kalenderjahr beginnenden Kindergarten-
jahres bis zur Einschulung beitragsfrei. 
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(3) Beitragszeitraum für die Betreuung in der Kindertagesein-

richtung ist das Kindergartenjahr (01. August – 31. Juli). Bei-
tragszeitraum im Bereich der Offenen Ganztagsschule ist das 
Schuljahr (01. August – 31. Juli).

§ 4 Ermittlung der Beitragshöhe
(1) Die Zahlungspflichtigen werden entsprechend ihrer wirt-

schaftlichen Leistungsfähigkeit zu monatlichen Beiträgen 
herangezogen. Die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit be-
misst sich nach dem Jahreseinkommen der Beitragspflich-
tigen. 

 Eine Ermittlung des Elternbeitrages entfällt, wenn und solan-
ge sich die Beitragspflichtigen durch schriftliche Erklärung 
gegenüber der Stadt Krefeld zur Zahlung des höchsten nach 
der jeweils gültigen Beitragsstaffel für den gewählten Betreu-
ungsumfang ausgewiesenen Betrages verpflichten.

(2) Im Fall des § 2 Satz 3 ist kein Elternbeitrag zu zahlen.

(3) Der Elternbeitrag entsprechend der Elternbeitragsstaffel än-
dert sich mit Beginn des Monats, in dem das betreute Kind 
das zweite Lebensjahr vollendet.

§ 5 Einkommen
(1) Einkommen im Sinne dieser Satzung ist die Summe der 

positiven Einkünfte der Eltern oder an deren Stelle treten-
de Personen im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkom-
menssteuergesetzes und vergleichbaren Einkünften, die im 
Ausland erzielt werden. Ein Ausgleich mit Verlusten aus an-
deren Einkunftsarten und mit Verlusten des zusammenver-
anlagten Ehegatten ist nicht zulässig. Dem Einkommen im 
Sinne des Satzes 1 sind steuerfreie Einkünfte (wie z. B. Ein-
malzahlungen, Zulagen für Mehrarbeit bzw. Schichtarbeit, 
Sonderzahlungen etc.), Unterhaltsleistungen, Lohnersatz-
leistungen wie z. B. Elterngeld oder Arbeitslosengeld sowie 
die zur Deckung des Lebensunterhaltes bestimmten öffent-
lichen Leistungen für die Eltern und das Kind, für das der 
Elternbeitrag gezahlt wird, hinzuzurechnen. Das Kindergeld 
nach dem Bundeskindergeldgesetz und entsprechenden 
Vorschriften sowie das Erziehungsgeld nach dem Bundeser-
ziehungsgeldgesetz sind nicht hinzuzurechnen. Analog zu 
§ 10 Absatz 2 des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes 
(BEEG) bleibt das Elterngeld bis zu einer Höhe von 300 EUR 
monatlich anrechnungsfrei. Nach § 10 Abs. 3 BEEG bleibt 
bei Bezug von Elterngeld Plus das Elterngeld nur bis zur 
Hälfte des vorgenannten Anrechnungsbetrages monatlich 
anrechnungsfrei. Bezieht ein Elternteil Einkünfte aus einem 
Beschäftigungsverhältnis oder aufgrund der Ausübung ei-
nes Mandats und steht ihm aufgrund dessen für den Fall 
des Ausscheidens eine lebenslängliche Versorgung oder an 
deren Stelle eine Abfindung zu oder ist er in der gesetzli-
chen Rentenversicherung nachzuversichern, dann ist dem 
nach diesem Absatz ermittelten Einkommen ein Betrag von 
10 v. H. der Einkünfte aus diesem Beschäftigungsverhältnis 
oder aufgrund der Ausübung des Mandats hinzuzurechnen. 
Für das dritte und jedes weitere Kind sind die nach § 32 
Abs. 6 Einkommenssteuergesetz zu gewährenden Freibe-
träge von dem nach diesem Absatz ermittelten Einkommen 
abzuziehen.

(2) Maßgebend ist das Einkommen in dem der Angabe nach § 7 
vorangegangenen Kalenderjahr. Abweichend von Satz 1 ist 
das Zwölffache des Einkommens des letzten Monats zugrun-
de zu legen, wenn es voraussichtlich auf Dauer höher oder 
niedriger ist als das Einkommen des vorangegangenen Kalen-
derjahres; wird das Zwölffache des Einkommens des letzten 

Monats zugrunde gelegt, so sind auch Einkünfte hinzuzu-
rechnen, die zwar nicht im letzten Monat bezogen wurden, 
aber im laufenden Jahr anfallen. Der Elternbeitrag ist ab dem 
Kalendermonat nach Eintritt der Änderung neu festzusetzen. 
Soweit Monatseinkommen nicht bestimmbar sind, ist abwei-
chend von Satz 2 auf das zu erwartende Jahreseinkommen 
abzustellen.

 Ist das laufende Jahr beendet, sind nachträglich festgestellte 
oder offenbarte Änderungen in den Einkommensverhältnis-
sen in diesem Jahr zugunsten oder zulasten der Pflichtigen zu 
berücksichtigen.

 Eine nicht nach Satz 1 erfolgte Beitragsfestsetzung ist zu 
ändern, wenn sich im Nachhinein herausstellt, dass das tat-
sächliche Jahreseinkommen im Jahr der Beitragspflicht über 
oder unter dem bisherigen der Festsetzung zugrundeliegen-
den Jahreseinkommen liegt und aufgrund dessen eine höhe-
re oder niedrigere Einkommensgruppe maßgebend ist. 

 Änderungen der persönlichen und/oder wirtschaftlichen Ver-
hältnisse, die maßgeblich für die Bemessung des Elternbei-
trags sind, sind unverzüglich anzuzeigen.

§ 6 Beitragsermäßigung
1) Wenn zwei oder mehr Kinder derselben Elternbeitrags-

pflichtigen gleichzeitig elternbeitragspflichtige oder nach 
§ 3 Abs. 2 elternbeitragsbefreite Betreuungsangebote in 
Anspruch nehmen, werden für das zweite Kind und alle wei-
teren Kinder keine Beiträge erhoben. Ergeben sich ohne die 
zuvor genannte Beitragsbefreiung mit Ausnahme der Rege-
lung nach § 3 Abs. 2 unterschiedlich hohe Elternbeiträge, so 
gilt als 1. Kind das Kind, das sich in der Betreuungsform mit 
dem höchsten Beitrag befindet. Die Beitragsbefreiung wird 
für das Kind in der zweitteuersten Betreuungsform gewährt. 
Dies gilt auch für den Fall, dass bei mehreren Kindern ein 
Kind ein Betreuungsangebot in Krefeld und das andere Kind 
ein Betreuungsangebot außerhalb Krefelds in Anspruch 
nimmt.

2) Auf Antrag sollen Elternbeiträge vom örtlichen Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe ganz oder teilweise erlassen werden, 
wenn die Belastungen den Eltern und dem Kind nicht zuzu-
muten sind (§ 90 Absatz 4 SGB VIII).

3) Ein Entgelt für Beköstigung wird unabhängig von den Rege-
lungen der Absätze 1 und 2 erhoben, sofern dies im Rahmen 
des Betreuungsvertrages vereinbart wurde.

§ 7 Auskunfts- und Anzeigepflichten
(1) Für die Festsetzung der Elternbeiträge teilt der Träger der Kin-

dertageseinrichtung bzw. der Offenen Ganztagsschule der 
Stadt Krefeld unverzüglich die Namen, Anschriften, Geburts-
daten sowie Aufnahme- und Abmeldedaten der Kinder sowie 
die entsprechenden Angaben der Eltern mit. Zum Nachweis 
des maßgeblichen Jahreseinkommens müssen die Beitrags-
pflichtigen innerhalb von zwei Wochen nach Aushändigung 
auf einem dafür vorgesehenen Erklärungsvordruck Auskunft 
über das Einkommen und über die sonstigen für die Einkom-
mensermittlung bedeutsamen Verhältnisse geben sowie 
durch entsprechende Belege nachweisen.

(2) Die Beitragspflichtigen sind während des gesamten Beitrags-
zeitraumes verpflichtet, Änderungen in den wirtschaftlichen 
oder persönlichen Verhältnissen, die für die Bemessung des 
Elternbeitrages maßgeblich sind, unverzüglich mitzuteilen (s. 
auch § 5).
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3) Kommen die Beitragspflichtigen ihren Auskunfts- und Anzei-

gepflichten nicht oder nicht in ausreichendem Maße nach, so 
wird der Elternbeitrag nach der höchsten Einkommensstufe 
entsprechend des Betreuungsumfanges festgesetzt.

§ 8 Festsetzung des Elternbeitrages
Die Festsetzung des Elternbeitrages erfolgt durch Bescheid.

§ 9 Jährliche Überprüfung
Unabhängig von den in § 7 genannten Anzeige- und Auskunfts-
pflichten ist die Stadt Krefeld berechtigt, die persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse der Beitragspflichtigen bei Bedarf, 
mindestens jährlich, zu überprüfen.

§ 10 Fälligkeit, Ausgleich von Unterschiedsbeträgen
(1) Die Elternbeiträge sind ab Betreuungsbeginn monatlich im 

Voraus zum 01. eines jeden Monats zu zahlen. Die Beiträge 
werden stets als volle Monatsbeiträge erhoben, unabhängig 
von An-/Abwesenheitszeiten des Kindes, Schließungszeiten, 
Ferien o. ä..

(2) Etwaige sich aus einer späteren Beitragsfestsetzung erge-
benden Überzahlungen sind mit den nächsten fälligen Mo-
natsbeiträgen zu verrechnen.

(3) Beitragsrückstände sind grundsätzlich in einer Summe fäl-
lig.

§ 11 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01. August 2020 in Kraft, zeitgleich tritt die 
bislang gültige Satzung vom 27. Juli 2017 außer Kraft.

Bekanntmachungsanordnung
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekanntge-
macht.

Hinweis:
Gem. § 7 Abs. 6 Satz 2 der Gemeindeordnung wird darauf hin-
gewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvor-
schriften der Gemeindeordnung gegen die vorstehende Sat-
zung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung gegenüber 
der Stadt Krefeld nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 
sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorge-
schriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung  ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntge-
macht worden,

c) der Oberbürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher bean-
standet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt 
Krefeld vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvor-
schrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt.

Krefeld, den 10.07.2020
Der Oberbürgermeister
Frank Meyer
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Anlage 3 zur Satzung der Stadt Krefeld über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Betreuung und 
Förderung in Kindertageseinrichtungen, Kindertagesspflege und Offenen Ganztagsschulen
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SATZUNG DER STADT KREFELD
ZUR REGELUNG DER FÖRDERUNG VON 
KINDERN IN KINDERTAGESPFLEGE
Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 14.07.1994 (GV NRW 1994, S. 666), der §§ 3, 5, 22, 
22a, 23, 24, 43, 72a, 79, 80 und 90 des Sozialgesetzbuches (SGB) 
Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe – (SGB VIII) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 11.09.2012 (BGBl. I S. 2022) 
und der §§ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 46, 49, 51 des 
Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinder-
bildungsgesetz – KiBiz) – Sechstes Gesetz zur Ausführung des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes – SGB VIII - vom 30.10.2007 (GV 
NRW 2007, S. 462), in den zurzeit geltenden Fassungen hat der 
Rat der Stadt Krefeld in seiner Sitzung am 23.06.2020 folgende 
Satzung beschlossen:

§ 1 Zuständigkeit und Grundsätze
(1) Diese Satzung regelt die Förderung von Betreuungsange-

boten in öffentlich geförderter Kindertagespflege der Stadt 
Krefeld. Zu den Betreuungsangeboten zählt die Betreuung 
im Haushalt der Tagespflegeperson, in anderen geeigneten 
Räumen, in Großtagespflege, sowie im Haushalt der Erzie-
hungsberechtigten.

(2) Um in Ausnahme- und Krisensituationen erforderliche Maß-
nahmen treffen zu können, behält sich das Jugendamt vor, 
von den Regelungen dieser Satzung vorübergehend, ganz 
oder teilweise, abzuweichen.

(3) Die Erhebung der Elternbeiträge erfolgt auf Grundlage der 
„Satzung der Stadt Krefeld über die Erhebung von Elternbei-
trägen für die Betreuung und Förderung in Kindertages-ein-
richtungen, Kindertagespflege und Offenen Ganztagsschu-
len“ in der zurzeit gültigen Fassung. Das Jugendamt lässt die 
Zahlung eines angemessenen Entgelts für Mahlzeiten nach 
Prüfung durch das Jugendamt zu. Die Angemessenheit ist ab-
hängig vom Alter des betreuten Kindes, dem Betreuungsum-
fang und der Art der Mahlzeitenzubereitung.

(4) Die Tagespflegeperson ist in der Regel selbstständig tätig. Sie 
hat die in §§ 23 Abs. 3, 43 Abs. 2 SGB VIII festgeschriebenen 
Eignungskriterien zu erfüllen. Die Erteilung der notwendigen Er-
laubnis zur Kindertagespflege nach Maßgabe des § 43 SGB VIII 
erfolgt durch das Jugendamt der Stadt Krefeld, sofern die Tages-
pflegeperson einen gewöhnlichen Aufenthalt in Krefeld hat. 

1. Abschnitt: Voraussetzungen für die Förderung in Kinderta-
gespflege in der Stadt Krefeld und die Gewährung der laufen-
den Geldleistung

§ 2 Anspruchsvoraussetzungen
(1) Die Inanspruchnahme des Betreuungsangebotes der Kinder-

tagespflege in der Stadt Krefeld steht Kindern mit Wohnsitz 
im Jugendamtsbezirk der Stadt Krefeld offen. Wohnsitzfrem-
den Kindern kann in Ausnahmefällen eine Inanspruchnahme 
ermöglicht werden.

(2) Für jedes in Kindertagespflege zu betreuende Kind ist der 
Abschluss eines privatrechtlichen Betreuungsvertrages zwi-
schen den Erziehungsberechtigten und der Tagespflegeper-
son nachzuweisen. Dieser hat mindestens Regelungen ge-
mäß dem vorgegebenen Anmeldebogen zu enthalten. Der 
Betreuungsvertrag ist in Kopie einzureichen, der Anmeldebo-
gen ist im Original einzureichen.

(3) Voraussetzung für die Gewährung der laufenden Geldleis-
tung an die Tagespflegeperson ist eine Betreuungsdauer von 
mindestens einem vollen Monat im Umfang von mehr als 15 
Stunden pro Woche, bei ergänzender Kindertagespflege min-
destens fünf Stunden pro Woche.

(4) Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Masernschutz. 

§ 3 Bedarfsanmeldung / Antrag
(1) Die Bedarfsanmeldung für die Vermittlung und die Betreuung 

in Kindertagespflege erfolgt auf Antrag des Kindes, vertreten 
durch die Erziehungsberechtigten. Lebt das Kind nur mit ei-
nem Erziehungsberechtigten zusammen, so tritt dieser an die 
Stelle der Erziehungsberechtigten.

(2) Auf Antrag der Tagespflegeperson erfolgt die Erteilung einer 
Erlaubnis zur Kindertagespflege.

§ 4 Umfang der täglichen Förderung
(1) Der geltend gemachte individuelle Bedarf bestimmt den zeit-

lichen Umfang der täglichen Betreuung. Dieser wird vom Ju-
gendamt unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben 
und unter Berücksichtigung des Kindeswohls geprüft.

(2) Für die Geltendmachung eines Bedarfes ergänzender Kinder-
tagespflege sind zur erstmaligen/laufenden Prüfung eines 
individuellen Betreuungsbedarfs zusätzlich weitere Belege 
vorzulegen, insbesondere: 

 • der Nachweis bedarfsbegründender Arbeitszeiten und Fahrt-
strecken, die mit der Berufstätigkeit zusammenhängen oder

 • der Nachweis einer beruflichen Bildungsmaßnahme, 
Schul- oder Hochschulausbildung mit bedarfsbegründen-
den Ausbildungszeiten.

§ 5 Eignung
(1) Eine Tagespflegeperson hat nach Maßgabe der §§ 23 Abs. 

1, 3, 43 Abs. 2 SGB VIII geeignet zu sein. Die Eignungsfest-
stellung erfolgt durch das Jugendamt vor Aufnahme der Tä-
tigkeit/Erteilung einer Pflegeerlaubnis nach den Maßgaben 
der „Handreichung: Eignung von Tagespflegepersonen in 
der Kindertagespflege“ des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend und des Deutschen Jugendin-
stitutes (Anlage 2 dieser Satzung). Die Eignungsfeststellung 
unterliegt einer fortlaufenden Überprüfung.

(2) Zur Eignungsfeststellung und Erteilung einer Pflegeerlaubnis 
sind dem Jugendamt die folgenden weiteren Unterlagen vor-
zulegen: 

 • ein Nachweis über die Teilnahme am Vorkurs Kindertages-
pflege. Dieser Nachweis entfällt, sofern die Erziehungsbe-
rechtigten die Tagespflegeperson eigenständig ausge-
sucht haben

 • ein ärztliches Gesundheitszeugnis nach Ziff. 5.2.8.2 der 
Anlage 2 dieser Satzung 

 • die nachgewiesene Teilnahme an einem nicht länger als 
zwei Jahre zurückliegenden Kurs Erste Hilfe am Kind

 • ein erweitertes Führungszeugnis nach § 30 a Bundeszentral-
registergesetz (Belegart OE) der Tagespflegeperson, bei Kin-
dertagespflege im Haushalt der Tagespflegeper-son zusätz-
lich aller in ihrem Haushalt lebenden volljährigen Personen

 • eine von der Tagespflegeperson unterschriebene Verein-
barung nach § 8a SGB VIII

 • ein Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme an min-
destens 80 Stunden der Grundqualifizierung Deutsches 
Jugendinstitut (DJI, Vollqualifizierung 160 Stunden) oder 
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mindestens 160 Stunden nach dem Qualifizierungshand-
buch Kindertagespflege (QHB, Vollqualifizierung 300 
Stunden). Die Erteilung der Pflegeerlaubnis wird in diesen 
Fällen mit der Auflage verbunden, die begonnene Qualifi-
zierung nach DJI oder QHB innerhalb von zwei Jahren ab 
Erteilung der Pflegeerlaubnis zu beenden. Ab dem 01. Au-
gust 2022 ist der Nachweis von 160 Stunden nach dem 
QHB für Tagespflegepersonen verpflichtend, die erstmalig 
eine Grundqualifizierung abschließen

(3) Zur Sicherung der Weiterentwicklung der pädagogischen 
Qualität in der Kindertagespflege sind vorzulegen:

 • ein jährlicher Nachweis über die Teilnahme an einer/meh-
reren Fortbildung(en) über die gesetzlich vorgeschriebenen 
fünf Stunden, ein jährlicher Nachweis über die Vernetzung 
(z.B. mit einem Treffpunkt Kindertagespflege) sowie min-
destens ein jährlicher Hausbesuch/ Fachgespräch durch 
die Fachberatung, in deren Rahmen auch die Überprüfung 
der geforderten Unfallverhütung stattfindet.

(4) Verlegen Tagespflegepersonen ihren gewöhnlichen Aufent-
halt in den Jugendamtsbezirk der Stadt Krefeld, werden die 
erworbenen Qualifizierungen anerkannt, sofern diese den 
Anforderungen der Regelung des § 5 Abs. 2 dieser Satzung 
entsprechen und im Sinne § 8 Absatz 4 dieser Satzung aner-
kennungsfähig sind.

§ 6 Großtagespflege
(1) In einer Großtagespflege schließen sich zwei bis maximal drei 

Tagespflegepersonen zusammen, die in Summe bis zu neun 
fremde Kinder gleichzeitig betreuen dürfen. Dabei müssen 
die Kinder vertraglich und pädagogisch eindeutig zu jeder 
einzelnen Tagespflegeperson zugeordnet sein.

(2) Für die Betreuung in Räumen einer Großtagespflege muss 
für diese Räume eine Nutzungsänderung bei der Bauauf-
sichtsbehörde der Stadt Krefeld, unter Einbeziehung des 
Brandschutzes, beantragt werden. Es wird empfohlen, vor 
Anmietung geeigneter Räume den Vermieter, bei Eigentums-
wohnungen die Eigentümergesellschaft, über die geplante 
Nutzung schriftlich zu informieren. Für Fragen im Bereich 
der Hygiene sollte sich an das zuständige Gesundheits- und 
Veterinäramt gewendet werden, um zu erfahren welche Maß-
nahmen für die Betreuung in Räumen einer Großtagespflege 
notwendig sind. In der Regel umfasst dies:

 • pro Kind sollten 6 qm Spiel- und Aufenthaltsfläche zuzüg-
lich der allgemeinen Räume (Sanitär, Garderobe) vorge-
halten werden,

 • es sollte verschiedene Funktionsbereiche geben (Essbe-
reich, Spielbereich, Schlaf- bzw. Rückzugsmöglichkeiten),

 • eine Küche, die ein gemeinsames Zubereiten von Mahl-
zeiten ermöglicht, sollte vorhanden sein,

 • bei der Verwertung von Lebensmitteln oder bei einer Ver-
sorgung mit Essen sind die Vorgaben der Lebensmittelhy-
giene zu beachten,

 • der Sanitärbereich sollte von den Kindern eigenständig 
genutzt werden können und die zu schützende Intim-
sphäre der Kinder in der Ausgestaltung berücksichtigen,

 • es muss einen ausreichenden Wickel- und Pflegebereich 
geben,

 • Mobiliar, Raumausstattung, Gestaltung und Spielmateri-
alien sollten altersgerecht, anregungsreich sein und dem 
Entwicklungsstand der Kinder entsprechen sowie der För-
derung und Bildung von Kindern dienen,

 • der familienähnliche Charakter der Kindertagespflege 
muss erhalten bleiben und im Konzept deutlich werden,

 • die Räume sollten ebenerdig sein,
 • ein Außengelände sollte in direkter Anbindung an die 

Räume vorhanden sein, oder fußläufig leicht und sicher 
erreichbar sein (hier ist das Alter und die Anzahl der Kin-
der zu berücksichtigen),

 • das Außengelände sollte so gestaltet sein, dass es Mög-
lichkeiten für entwicklungsfördernde und anregende Er-
fahrungen im Bereich Bewegung, des Spiels und der Er-
kundung bietet.

 Im Übrigen wird auf die Fachempfehlung des Landesverbands 
Kindertagespflege NRW (gefördert durch das Ministerium für 
Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes NRW) 
verwiesen.

2. Abschnitt: Umfang der laufenden Geldleistung und Erstattungen

§ 7 Beginn und Dauer der laufenden Geldleistung
(1) Die Auszahlung der laufenden Geldleistung erfolgt in der Regel 

für einen vollen Monat und wird jeweils zum Ende eines Monats 
für den laufenden Monat geleistet. Die laufende Geldleistung 
beginnt mit der Eingewöhnungsphase des Kindes. Wechselt das 
Betreuungsverhältnis innerhalb eines laufenden Monats dauer-
haft von einer Tagespflegeperson zu einer anderen Tagespfle-
geperson, erfolgt eine tagesgenaue Berechnung der laufenden 
Geldleistung an die jeweilige Tagespflegeperson.

(2) Der Beginn der Betreuung eines Kindes in Kindertagespflege, 
ist durch die in § 2 Absatz 2 dieser Satzung genannten Un-
terlagen im Voraus nachzuweisen. Umfang und Beendigung 
der Betreuung eines Kindes in Kindertagespflege sind durch 
die jeweils gültigen, von der Tagespflegeperson und den Er-
ziehungsberechtigten unterschriebenen, Originalbögen zur 
Veränderung/Abmeldung, sowie im Falle einer Veränderung 
zusätzlich durch eine Kopie des geänderten Betreuungsvertra-
ges nachzuweisen. Verspätet eingereichte Nachweise werden 
ab dem Monat berücksichtigt, in dem sie eingereicht werden. 
Zur Berücksichtigung im aktuellen Monat sind die Nachweise 
spätestens bis zum Zehnten des Monats einzureichen.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 3 gelten Mitteilungen, die eine 
Verringerung oder das Ende der laufenden Geldleistung zur 
Folge haben, immer zu den in den Unterlagen angegebenen 
Daten, unabhängig vom Zeitpunkt der Einreichung.  Das Ende 
des Betreuungsvertrags ist nicht auszahlungsrelevant.

§ 8 Höhe der laufenden Geldleistung der Tagespflegeperson
(1) Die Höhe des Pauschalbetrags der laufenden Geldleistung 

setzt sich zusammen aus dem Sachaufwand und der „Aner-
kennung der Förderleistung“, abhängig von der er-reichten 
Qualifikationsstufe der Tagespflegeperson und der Dauer 
der wöchentlichen Betreuungsleistung nach Anlage 1 dieser 
Satzung in der jeweils gültigen Fassung. Der Sachaufwand 
entspricht den Empfehlungen des Bundesministeriums für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Der Betrag zur Aner-
kennung der Förderleistung orientiert sich an vergleichbaren 
Entgeltgruppen des TVöD. Das Entgelt dynamisiert sich ana-
log zu der tariflichen Steigerung im Sozial- und Erziehungs-
dienst, die entsprechende Anpassung erfolgt jährlich zum 
01.08. des folgenden Kalenderjahres.

(2) Wird öffentlich geförderte Kindertagespflege aufgrund eines 
Beschäftigungsverhältnisses zwischen Tagespflegeperson 
und Erziehungsberechtigten im Haushalt der Erziehungsbe-
rechtigten ausgeübt, erhält die Tagespflegeperson die Aner-
kennung der Förderleistung. Es wird unterstellt, dass keine 
Sachaufwendungen entstehen. Kranken-, Pflege-, Renten- 
und Unfallversicherung der Tagespflegeperson werden nach 
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Maßgabe des § 23 SGB VIII vom Jugendamt erstattet.

(3) Mit schriftlicher Zustimmung der Erziehungsberechtigten 
führt die Tagespflegeper-son für jedes betreute Kind ab der 
Beendigung der Eingewöhnung, spätestens acht Wochen 
nach Aufnahme, eine Bildungsdokumentation. Die Tagespfle-
geperson erhält u.a. zu diesem Zweck pro Kind und Woche 
eine Stunde für die Vor- und Nachbereitung der Betreuung in 
Höhe des Betrags der Anerkennung der Förderleistung, ab-
hängig von ihrer Qualifikationsstufe, berechnet.

(4) Qualifikationsstufen:
 Die „Anerkennung der Förderleistung“ wird nach der Qualifi-

zierung der Tagespflegepersonen berechnet. Es gibt 6 Quali-
fizierungsstufen. Stufe A bis F definieren sich wie folgt:

 a) Stufe A: nachgewiesene Teilnahme an dem 1. Teil der 
Grundqualifizierung Deutsches Jugendinstitut (DJI, 80 Un-
terrichtsstunden), sowie ein Nachweis über Ver-netzung. 
Diese Stufe endet zum 31.07.2022, beziehungsweise mit 
Ablauf der gültigen Pflegeerlaubnis oder der Auflage ge-
mäß § 5 Abs. 2, 6. Unterpunkt, S. 2 in der Pflegeerlaubnis 
(Eignung). Tagespflegepersonen mit dieser Qualifikati-
onsstufe müssen sich bis zu dem für sie zutreffenden 
Zeitpunkt mindestens für Stufe B qualifiziert haben, um 
weiterhin laufende Geldleistungen zu erhalten.

 b) Stufe B: nachgewiesene erfolgreiche Teilnahme an der 
Grundqualifizierung Deutsches Jugendinstitut (DJI, 160 
Unterrichtsstunden), sowie ein Nachweis über Vernetzung. 
Bei pädagogischer Vorqualifizierung genügt die nachge-
wiesene Teilnahme am 1. Teil der Grundqualifizierung Deut-
sches Jugendinstitut (DJI, 80 Unterrichtsstunden). 

 c) Stufe C: nachgewiesene erfolgreiche Teilnahme an einer 
zertifizierten Fortbildung im Umfang von mindestens 40 
Stunden zusätzlich zur nachgewiesenen erfolgreichen 
Teilnahme an der Grundqualifizierung Deutsches Jugend-
institut (DJI, 160 Unterrichtsstunden), sowie ein Nachweis 
über Vernetzung. Zur Beibehaltung dieser Stufe ist ein 
Nachweis über eine erneute erfolgreiche Teilnahme an ei-
ner zertifizierten Fortbildung im genannten Umfang spä-
testens nach fünf Jahren zu erbringen.

 d) Stufe D: nachgewiesene Teilnahme an dem 1. Teil der 
Qualifizierung nach dem Kompetenzorientierten Qualifi-
zierungshandbuch Kindertagespflege (QHB, 160 Unter-
richtsstunden), sowie ein Nachweis über Vernetzung.

 e) Stufe E: nachgewiesene erfolgreiche Teilnahme an der 
Qualifizierung nach dem Kompetenzorientierten Qualifi-
zierungshandbuch Kindertagespflege (QHB, 300 Unter-
richtsstunden), sowie ein Nachweis über Vernetzung. 

 f) Stufe F: nachgewiesene erfolgreiche Teilnahme an einer 
zertifizierten Fortbildung im Umfang von mindestens 40 
Stunden zusätzlich zur nachgewiesenen erfolgreichen 
Teilnahme an der Qualifizierung nach dem Kompetenzo-
rientierten Qualifizierungshandbuch Kindertagespflege 
(QHB, 300 Unterrichtsstunden), sowie ein Nachweis über 
Vernetzung. Zur Beibehaltung dieser Stufe ist ein Nach-
weis über eine erneute erfolgreiche Teilnahme an einer 
zertifizierten Fortbildung im genannten Umfang spätes-
tens nach fünf Jahren zu erbringen.

(5) Die Einstufung erfolgt auf schriftlichen Antrag nach Anerken-
nung der nachgewiesenen Qualifizierungs- und Fortbildungs-
unterrichtsstunden. Die Einstufung gilt frühestens ab dem 
Zeitpunkt der Antragstellung. 

(6) Tagespflegepersonen, die Kinder mit einer Behinderung oder 
Kinder die von einer wesentlichen Behinderung bedroht 

sind betreuen, können den 2,5 fachen Satz des Pauschal-
betrages für Sachaufwand und Anerkennung der Förderleis-
tung beantragen. Voraussetzung ist eine vom Landschafts-
verband Rheinland anerkannte zusätzliche Qualifikation 
oder eine Qualifikation als staatlich anerkannte(r) Heilpä-
dagogin oder Heilpädagoge, als staatlich anerkannte(r) 
Heilerziehungspfleger(in) oder staatlich anerkannte(r) 
Heilerziehungspflegehelfer(in). Die Qualifikation muss von 
der Tagespflegeperson nachgewiesen werden. Der erhöhte 
Förderbedarf muss durch den Träger der Eingliederungshilfe 
festgestellt und bestätigt werden. 

(7) Für Krefelder Kinder erhalten Tagespflegepersonen, die au-
ßerhalb Krefelds betreuen, abweichend der Absätze 1 bis 6 
den ortsüblichen Satz der laufenden Geldleistung der Kom-
mune, in der sie tätig sind, mindestens aber den Krefelder 
Satz der laufenden Geldleistung gemäß Anlage 1. 

§ 9 Versicherungen der Tagespflegeperson
(1) Die Erstattung der Versicherungen erfolgt auf Antrag der Ta-

gespflegeperson für den Zeitraum, in dem ein oder mehrere 
Kinder in öffentlich geförderter Kindertagespflege betreut 
wurden und laufende Geldleistung gezahlt wurde. Der Antrag 
ist mit prüfbaren Belegen zu versehen. 

(2) Anerkannte Unfallversicherung im Sinne dieser Satzung ist 
die der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und 
Wohlfahrtspflege. 

(3) Angemessene Beiträge zur gesetzlichen Kranken- und Pflege-
versicherung sind solche, deren Umfang sich nach der jewei-
ligen monatlichen Geldleistung nach § 23 Absatz 2 Nr. 1 und 
2 SGB VIII richtet. 

(4) Beiträge zur privaten Kranken-und Pflegeversicherung sind 
regelmäßig angemessen, wenn sie in Art und Umfang der 
Leistung der gesetzlichen Kranken- und Pflegeversicherung 
entsprechen. Eine Prüfung erfolgt im Einzelfall.

(5) Angemessene Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung 
sind solche, deren Umfang sich nach der jeweiligen monatli-
chen Geldleistung nach dem § 23 Absatz 2 Nr. 1 und 2 SGB VIII 
richtet. Tagespflegepersonen, für die nachweislich keine Ver-
sicherungspflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung be-
steht, können ihre Aufwendungen für eine private Altersvorsor-
ge geltend machen. Erstattet wird der hälftige nachgewiesene, 
höchstens aber der hälftige gesetzliche Mindestbeitrag. Als 
private Altersvorsorge werden nur Versicherungen anerkannt, 
die eine Ausschüttung vor dem 60. Lebensjahr des Versicher-
ten ausschließen und deren Ausschüttung in monatlichen 
Zahlungen erfolgt. Hat eine Tagespflegeperson mehrere Ren-
tenversicherungen, erfolgt eine Erstattung nur hinsichtlich der 
gesetzlichen Rentenversicherung.

(6) Für Tagespflegepersonen eines wohnsitzfremden Jugend-
amtsbezirkes erfolgt bei Einvernehmen der beteiligten Ju-
gendamtsbezirke die Erstattung der Sozialversicherungskos-
ten durch die Kommune, in der die Tagespflegeperson ihren 
Wohnsitz hat. In diesen Fällen erfolgt kein interkommunaler 
Ausgleich. In allen anderen Fällen erfolgt ein interkommuna-
ler Ausgleich gemäß den Vorgaben des KiBiz. 

§ 10 Erstattung von Qualifizierungskosten der Tagespflegeperson
(1) Die nachgewiesenen Kosten der Qualifizierung und der Fort-

bildungen (Teilnehmergebühren) werden den Tagespflege-
personen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Krefeld ha-
ben, auf Grundlage der örtlichen Qualifizierungskosten auf 
Antrag zu 50% erstattet. Die hälftige Erstattung der nachge-
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wiesenen Kosten der Qualifizierung nach QHB erfolgt nach 
Abzug der aufgrund des KiBiz bereitgestellten Landesförder-
mittel, die in voller Höhe der Tagespflegeperson zustehen, 
wenn diese die Qualifizierung erfolgreich abgeschlossen hat. 

(2) Die hälftige Erstattung der Fortbildungen wird auf maximal 8 
Unterrichtsstunden pro Jahr begrenzt.

(3) Abweichend von Absatz 1, Satz 1 werden die Kosten der Teil-
nahme an den vier durch das Jugendamt angebotenen Fort-
bildungen pro Kalenderjahr für Tagespflegepersonen, mit 
gewöhnlichem Aufenthalt in Krefeld, zu 100% erstattet.

(4) Das Jugendamt prüft die Anerkennungsfähigkeit der einzel-
nen Maßnahmen. 

3. Abschnitt: Vertretung und Mitteilungspflichten

§ 11 Vertretung und betreuungsfreie Zeiten
(1) Die Gewährung der laufenden Geldleistung setzt voraus, dass 

die Tagespflegeperson für Ausfallzeiten eine gleichermaßen 
geeignete Betreuung durch transparente Regelung nachweist, 
bzw. das Jugendamt frühzeitig in die Organisation einbindet.

(2) Aufgabe der Erziehungsberechtigten und der Tagespflegeperso-
nen ist es - im Interesse des Kindes - die Anlässe von Ersatzbe-
treuungen grundsätzlich auf das Notwendigste zu minimieren.

(3) Eine Vertretung der Tagespflegeperson durch eine andere 
Tagespflegeperson setzt voraus, dass die vertretende Tages-
pflegeperson die Voraussetzungen gemäß §§ 1 Abs. 4 dieser 
Satzung erfüllt. Im Vertretungsfall darf die in der Pflegeer-
laubnis der vertretenden Tagespflegeperson festgelegte Kin-
deranzahl nicht überschritten werden.

(4) Vertretungsregelungen mit anderen Tagespflegepersonen 
sind dem Jugendamt durch die für das jeweilige Kind zu-
ständige Tagespflegeperson unmittelbar zu Beginn der Be-
treuung, spätestens acht Wochen vor der Inanspruchnahme 
der Vertretung mitzuteilen. Dies gilt ebenso, wenn keine 
Vertretungsregelungen existieren, damit das Jugendamt 
frühzeitig in die Organisation einer Vertretungsregelung 
einbezogen ist.

(5) Die Erziehungsberechtigten müssen die Inanspruchnahme 
einer Vertretungstagespflegeperson, beziehungsweise einen 
Vertretungsbedarf spätestens acht Wochen vor Beginn des 
Bedarfs dem Jugendamt schriftlich mitteilen.

(6) Weist die Tagespflegeperson eine Vertretungsregelung durch 
die Erziehungsberechtigten oder durch andere Tagespfle-
gepersonen schriftlich nach, einschließlich einer Kostenre-
gelung, wird die laufende Geldleistung an die Tagespflege-
person fortgezahlt. Diese Regelung gilt maximal für einen 
durchgängigen Zeitraum von sechs Wochen. Ab der siebten 
Woche wird die laufende Geldleistung, bis zur Wiederaufnah-
me der Tätigkeit, eingestellt. In dieser Zeit wird die laufende 
Geldleistung vom Jugendamt direkt und anteilig an die je-
weils vertretende Tagespflegeperson gezahlt, dem jeweiligen 
Vertretungsumfang und der jeweiligen Qualifikationsstufe 
entsprechend. Dazu sind Beginn und Ende der Vertretungs-
betreuung von der vertretenden Tagespflegeperson dem Ju-
gendamt umgehend mitzuteilen.

(7) Findet die Vertretung durch eine andere Tagespflegeperson 
statt und wurde keine Kostenregelung nachgewiesen, wird 
die laufende Geldleistung bis zur Wiederaufnahme der Tä-
tigkeit eingestellt und vom Jugendamt direkt und anteilig an 
die vertretende Tagespflegeperson gezahlt, dem jeweiligen 
Vertretungsumfang und der jeweiligen Qualifikationsstufe 

entsprechend. Dazu sind Beginn und Ende der Vertretungs-
betreuung von der vertretenden Tagespflegeperson dem Ju-
gendamt jeweils umgehend mitzuteilen.

(8) In durch die Stadt Krefeld öffentlich geförderter Kindertages-
pflege werden bis zu 30 urlaubsbedingte betreuungsfreie 
Werktage im Jahr finanziert, wenn die Tagespflegestelle 
mindestens fünf Tage pro Woche geöffnet hat. Ist eine Tages-
pflegestelle abweichend von Satz 1 weniger als fünf Tage pro 
Woche geöffnet, berechnen sich die finanzierten urlaubsbe-
dingten betreuungsfreien Tage anteilig im Sinne des Tarif-
vertrags für den öffentlichen Dienst (TVöD). Diese Tage sind 
von der Tagespflegeperson mit den Erziehungsberechtigten 
abzustimmen und im Betreuungsvertrag festzuhalten. Ist hier 
im Ausnahmefall eine Notfallbetreuung notwendig, erhält die 
vertretende Tagespflegeperson die für die Vertretungsbetreu-
ung zustehenden Leistungen vom Jugendamt gemäß der je-
weiligen Qualifikationsstufe.

(9) Bei krankheitsbedingter Schließung der Tagespflegestelle 
während zuvor angezeigter urlaubsbedingter Schließzeit, ist 
dem Jugendamt zur Gutschrift der Urlaubstage ein ärztliches 
Attest einzureichen. 

(10) In Fällen höherer Gewalt wird situationsabhängig und im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben über Regelungen bezüg-
lich Schließungen und Weitergewährung der laufenden Geld-
leistung in jedem Einzelfall gesondert entschieden.

§ 12 Informationspflichten
(1) Tagespflegepersonen haben das Jugendamt über Auffällig-

keiten und/ oder wichtige Ereignisse, die den Schutzauftrag 
des Jugendamts als Träger der öffentlichen Jugendhilfe ge-
mäß § 8 a SGB VIII betreffen, über schwere oder meldepflich-
tige Erkrankungen im Sinne des § 6 des Infektionsschutzge-
setzes, sowie über Unfälle der Kindertagespflegekinder zu 
unterrichten. Die Tagespflegepersonen sind verpflichtet, das 
vorgegebene Verbandsbuch zu führen.

(2) Bei der Betreuung in durch die Stadt Krefeld öffentlich geför-
derter Kindertagespflege sind die Erziehungsberechtigten 
und die Tagespflegepersonen verpflichtet, unverzüglich jede 
Änderung, die für die Betreuung in Kindertagespflege von Be-
deutung ist, dem Jugendamt schriftlich mitzuteilen.

 Von Bedeutung für die Betreuung in Kindertagespflege sind 
insbesondere:

 • die Neuaufnahme eines Kindertagespflegekindes (Kopie 
Betreuungsvertrag und Original Anmeldebogen),

 • die Beendigung eines Kindertagespflegeverhältnisses 
(Original Abmeldebogen),

 • die Unterbrechung der Kindertagespflege bei Krankheit oder 
Urlaub der betreuten Kinder oder der Tagespflegeperson,

 • eine dauerhafte Änderung der wöchentlichen Betreu-
ungszeit (Kopie geänderter Betreuungsvertrag und Origi-
nal Veränderungsbogen),

 • die Beendigung oder der Wechsel des Arbeitsverhältnis-
ses bzw. der Bildungsmaßnahme,

 • ein Wohnungswechsel,
 • ein dauerhafter Wechsel der Tagespflegeperson (Original 

Abmeldebogen, Kopie neuer Betreuungsvertrag, inkl. Ori-
ginal neuer Anmeldebogen),

 • jede wesentliche, die Kindertagespflege beeinflussende 
Änderung in den persönlichen Verhältnissen.

§ 13 Inkrafttreten
Die Satzung tritt zum 01.08.2020 in Kraft, zeitgleich tritt die bis-
lang gültige Satzung vom 06.07.2017 außer Kraft. 
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Editorial

Diese Handreichung ist die zweite einer Reihe von Praxismateri-
alien, die im Kontext des ‚Aktionsprogramms Kindertagespflege’ 
im Auftrag des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen 
und Jugend (BMFSFJ) vom Deutschen Jugendinstitut (DJI) erarbeitet 
werden. 

Die Praxismaterialen sind Bestandteil der fachlichen Beglei-
tung des Programms: Sie greifen Themenbereiche der Kinderta-
gespflege auf, die sich aus  der Sicht der Akteure vor Ort, nicht 
zuletzt auch vor dem Hintergrund der rechtlichen Neuerungen 
in der Kindertagespflege, als besonders relevant erweisen. Wir 
möchten damit über aktuelle Entwicklungen, Fördermöglichkei-
ten, Beispiele guter Praxis und andere Neuigkeiten informieren 
und freuen uns über Ihre Anmerkungen und Vorschläge. Die vor-
liegende Handreichung widmet sich der fachlichen Vertiefung 
des Themas „Eignung von Tagespflegepersonen“.

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eignung von Tagespflegepersonen in 
der Kindertagespflege 

 
Praxismaterialien für die Jugendämter, Nr. 2, Oktober 2009 

Bearbeitet von: 
Dr. Brigitte Schnock 
 Deutsches Jugendinstitut e.V. Abteilung Familie
 und Familienpolitik 
Projekt: Wissenschaftliche Begleitung Aktionsprogramm 
 Kindertagespflege 
 Nockherstr. 2
 81541 München
Telefon: +49 (0) 89 623 06 - 0
Fax: +49 (0) 89 623 06 -162
Projekthomepage: 
 www.dji.de/aktionsprogramm-kindertagespflege.de
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1 Einleitung

Der qualitative und quantitative Ausbau der Kindertagesbe-
treuung für unter Dreijährige ist ein zentrales Ziel der aktuellen 
Familienpolitik. Das ‚Aktionsprogramm Kindertagespflege’ des 
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 
unterstützt die Gemeinden bei der Umsetzung ihrer Vorhaben 
und bietet finanzielle Förderung und fachliche Unterstützung. 
Hierzu gehört auch die Bereitstellung von Praxismaterialien zur 
Kindertagespflege. Sie greifen Themenbereiche aus der Kinder-
tagespflege auf, die sich aus fachpraktischer Sicht als besonders 
relevant erweisen und stehen den Modellstandorten des Akti-
onsprogramms sowie allen Jugendhilfeträgern zur Verfügung, die 
am Ausbau der Kindertagespflege interessiert sind.

Nach der ersten Ausgabe der Praxismaterialien, die sich mit 
dem ‚Ausbau der Kindertagespflege im Rahmen des Aktionspro-
gramms’ befasst, liegt nun die zweite Veröffentlichung aus dieser 
Reihe vor, in der es um das Thema ‚Eignung von Tagespflegeper-
sonen in der Kindertagespflege‘ geht.

Die Handreichung baut auf den vielfältigen Erfahrungen in der 
Praxis auf und liefert fachlich fundiert, - unter Berücksichtigung 
‚Guter-Praxis-Beispiele’1 und auf der Basis der Ergebnisse ei-
ner Expert/innenrunde2 -, Anregungen und Empfehlungen, wie 
die Eignungskriterien und Verfahren der Eignungsfeststellung 
präzisiert und fortentwickelt werden können. Hierbei werden 
auch neuere Diskussionen wie die Entwicklung von Kriterien der 
‚Nicht-Eignung‘ und Überlegungen zum Prozesscharakter einer 
kontinuierlichen Eignungsüberprüfung aufgegriffen.

2 Eignungsfeststellung als Bestandteil des qualitativen 
Ausbaus der Kindertagespflege

Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), dem Gesetz zur 
Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe (KICK) und dem 
Kinderförderungsgesetz (KiföG) wurde die Kindertagespflege zu 
einem Betreuungsangebot aufgewertet, das dem der institutio-
nellen Betreuung gleichrangig ist (§ 22 SGB VIII). Erziehung und 
Bildung der Kinder werden neben der Betreuung zu einer zen-
tralen Aufgabe auch der Kindertagespflege. Dies stellt entspre-
chend hohe Anforderung an die Qualität der Kindertagespflege.
Eine Besonderheit der Kindertagespflege besteht darin, dass zur 
Ausübung keine Fachausbildung vorausgesetzt wird; dennoch 
müssen die Aufgaben sachgerecht und qualifiziert erfüllt wer-
den. Ein entscheidendes Merkmal der Qualität der Kindertages-
pflege ist deshalb – neben anderen qualitätssichernden Maß-
nahmen wie Grund- und Weiterqualifizierung, fachliche Beratung 
und Begleitung, Vernetzung u.a. – die persönliche und fachliche 
Eignung der Tagespflegeperson. Diese ist an andere Kriterien 
geknüpft als (nur) an die (formale) Qualifikation. Die sorgfälti-
ge Prüfung der Eignung von Tagespflegepersonen ist damit eine 
zentrale und unverzichtbare Qualitätsmaßnahme in der Kinder-
tagespflege.

1 Berücksichtigte Praxisleitfäden und Literatur sind im Anhang 
 aufgeführt.

2 Eine Liste der Teilnehmer/innen der Expert/innenrunde, die am 
 5. Januar 2009 im Deutschen Jugendinstitut (DJI) e.V., München,  

stattfand, findet sich im Anhang.

3 Rechtliche Regelung der Eignungsfeststellung

3.1 Rechtliche Einbettung

Die Eignungsfeststellung ist im SGB VIII in zwei Kontexten aus-
formuliert.

Mit dem Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG) wurde im Ab-
schnitt 3‚ ‚Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in 
Kindertagespflege’ in Kapitel 2 (Leistungen der Jugendhilfe) des 
SGB VIII geregelt, welche Infrastrukturleistungen die Jugendhil-
fe im Zusammenhang mit der Kindertagespflege bereitstellen 
muss. Dort sind in § 23 SGB VIII die Qualitätsanforderungen an 
die Kindertagespflege zur Förderung der Kinder formuliert, dar-
unter die Gewährleistung der Eignung der Tagespflegeperson 
(§ 23, Abs. 3 SGB VIII).

Mit dem Kinder- und Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz (KICK) 
wurde im § 43 SGB VIII eine eigenständige Regelung der Erlaubnis 
zur Kindertagespflege aufgenommen. Sie verdeutlicht das staat-
liche Wächteramt, das die Jugendämter nun auch zum Schutz der 
Kinder in Tagespflegeverhältnissen innehaben, nachdem die Kin-
dertagespflege ein gleichrangiges Angebot neben der Betreuung 
in Kindertageseinrichtungen ist. Die Erlaubnis, die vom Jugend-
amt erteilt wird, ist an die Eignung der Tagespflegeperson für die 
Tätigkeit in der Kindertagespflege geknüpft.

3.2 Wann ist eine Eignungsfeststellung erforderlich?

Eine Eignungsfeststellung ist erforderlich3,

a) wenn das Tagespflegeverhältnis öffentlich gefördert, d.h. 
durch den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe ver-
mittelt und/oder finanziert wird (§ 23 SGB VIII) bzw.

b) wenn das Tagespflegeverhältnis erlaubnispflichtig ist (§ 43 
SGB VIII). Die Erlaubnispflicht erfasst öffentlich geförderte 
sowie rein private Formen der Kindertagespflege, bei der

 • ein oder mehrere Kinder und dabei bis zu fünf fremden 
Kindern gleichzeitig,

 • außerhalb der elterlichen Wohnung,

 • mehr als 15 Stunden wöchentlich,

 • gegen Entgelt und

 • länger als drei Monate betreut werden.

3 Vgl. Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.  
2007, Kapitel 3.
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3.3 Kriterien der Eignung laut §§ 23 Abs. 3 und 43 Abs. 2 SGB VIII

Geeignet ist, wer sich

a) durch eine der Tätigkeit adäquaten Persönlichkeit, Sachkom-
petenz und Bereitschaft zur Kooperation mit den Eltern und 
anderen Tagespflegepersonen auszeichnet,

b) über kindgerechte Räumlichkeiten verfügt und

c) vertiefte, in qualifizierten Lehrgängen oder auf andere Weise 
erworbene Kenntnisse über die Anforderungen an eine Tätig-
keit als Tagesbetreuungsperson nachweist.

3.4 Wer führt die Eignungsfeststellung durch?

Die Eignungsfeststellung fällt primär in die Zuständigkeit des ört-
lichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe; häufig aber nehmen 
sich auch freie Träger der Eignungsfeststellung in der Kinderta-
gespflege an. Die Eignungsfeststellung wird in diesen Fällen vom 
Jugendamt per Vereinbarung auf einen anerkannten Träger der 
freien Jugendhilfe übertragen.

Grundlage dafür sind §§ 4 und 74 SGB VIII. Wichtig ist hierbei, in 
einer schriftlichen Vereinbarung festzulegen, welche Leistungen 
der freie Träger bei der Eignungsfeststellung zu erbringen hat und 
wie die Zusammenarbeit zwischen Träger und Jugendamt koor-
diniert wird. Die Inhalte und Merkmale der Eignung einer Tages-
pflegeperson und deren Überprüfung sind in der Vereinbarung zu 
beschreiben (z.B. in Form einer Checkliste), um Konsens über die 
Eignungsfeststellung herzustellen.

Kommt es im konkreten Fall zu unterschiedlicher Bewertung ei-
ner Person seitens des Jugendamts und des freien Trägers, sollte 
im einvernehmlichen Gespräch eine Lösung herbeizuführen ver-
sucht werden. Im Zweifel hat das Jugendamt aufgrund seiner Ge- 
samtverantwortung das Entscheidungsrecht.

4 Eignungskriterien

4.1 Eignungskriterien als Orientierungshilfe

In den §§ 23 Abs. 3 und 43 Abs. 2 SGB VIII sind lediglich die Be-
reiche genannt, die im Hinblick auf die Eignung einer Person für 
die Tätigkeit der Tagespflege von Bedeutung sind, nämlich die 
Persönlichkeit, Sachkompetenz, Kooperationsbereitschaft sowie 
kindgerechte Räumlichkeiten und vertiefte Kenntnisse im Be-
reich Kindertagespflege.

Welche Anforderungen im Einzelnen an die ‚geeignete Tages-
pflegeperson‘ gestellt sind, ist im SGB VIII nicht weiter ausfor-
muliert. Nähere Konkretisierungen finden sich in landesspezifi-
schen oder behördeninternen Richtlinien und Empfehlungen der 
örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe oder auch einiger 
Landesjugendämter. Zum Teil haben sich auch Gerichte mit dem 
Rechtsbegriff ‚Eignung‘ und den damit verbundenen An- forde-
rungen auseinandergesetzt.

Ausformulierte Eignungskriterien erleichtern als wichtige Orien-
tierungshilfe die Feststellung der Eignung einer Person für die 
Kindertagespflege. Letztlich aber können sie nur Richtschnur für 
die Eignungsfeststellung sein. Dies liegt bereits am Umstand ih-
rer Selektivität: Auflistungen von Eignungskriterien wie die nach-
folgende können angesichts der Komplexität des Gegenstandes 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben4. Dar ber hinaus 
zeigt die Praxis, dass eine angemessene Beurteilung einer Be-
werberin bzw. eines Bewerbers stets im Gesamtkontext der Per-
son erfolgen muss. Dies bedeutet zum Beispiel, dass Defizite in 
Bezug auf ein oder mehrere Kriterien unter Umständen aufge- 

wogen werden können durch Eigenschaften und Fähigkeiten in 
anderen Bereichen (z.B. durch ‚Familienkompetenzen’, die nicht 
formal erworben wurden5). Es kann allerdings auch bedeuten, 
dass bei Nichterfüllung eines Kriteriums, das als besonders gra-
vierend bewertet wird, trotz guten Gesamteindrucks in anderen 
Bereichen eine Person als nicht geeignet gilt.

4.2 Persönlichkeit

Bei der Prüfung der Persönlichkeit geht es darum, sich ein genau-
es Bild von der potenziellen Tagespflegeperson unter Maßgabe 
des Anforderungsprofils der angestrebten Tätigkeit zu machen.
Als relevante Aspekte der Persönlichkeit im Hinblick auf die Er-
fordernisse der Kindertagespflege werden in einigen Praxisleit-
fäden unterschieden zwischen ‚Grundhaltung in Beziehung zu 
Kindern‘, ‚Grundhaltung in Beziehung zu Erwachsenen‘, ‚Eigen-
schaften und Fähigkeiten‘ sowie ‚Fachinteresse‘.

Folgende Kriterien der Eignung erweisen sich hierbei als bedeut-
sam:

4.2.1 Grundhaltung in Beziehung zu Kindern

• Freude am Umgang, im Zusammensein und Zusammenleben 
mit Kindern

• Glaubhafte positive Motivation zur Übernahme der Betreu-
ungsaufgaben

• Interesse an Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern

• Erfahrung im Umgang mit Kindern

• liebevoller Umgang mit Kindern und Einfühlungsvermögen

• Verzicht auf körperliche und seelische Gewaltanwendung, 
kein Überschreiten körperlicher/sexueller Grenzen

4.2.2 Grundhaltung in Beziehung zu Erwachsenen

• Toleranz und Akzeptanz gegenüber anderen Erziehungssti-
len, Lebenssituationen und Lebensentwürfen

• Offenheit zum Austausch und zur Zusammenarbeit mit ande-
ren Menschen

4.2.3 Eigenschaften und Fähigkeiten

• gefestigte, lebensbejahende Persönlichkeit

• Fähigkeit, ein Vorbild zu sein

• physische und psychische Belastbarkeit

• Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein

• Flexibilität, auch im Umgang mit unerwarteten Situationen

• Ausgeglichenheit, Belastbarkeit in schwierigen Situationen, 
emotionale Stabilität

• Fähigkeit im Umgang mit Stresssituationen, u.a. Fähigkeit, 
sich rechtzeitig Hilfe zu holen

4 Auch die  Tagespflege-Skala (Tietze/Knobeloch/Gerszonowicz 2005) 
kann weitere Anregungen im  Hinblick auf die Eignungskriterien 
geben.

5 Vgl. hierzu das Projekt ‚Familienkompetenzen Portfolio (FamCompass) 
– Bewertung und Anerkennung im Familienleben erworbener Fä-
higkeiten und Kompetenzen‘ Deutsches Jugendinstitut  (DJI)  e.V.,  
näheres hierzu unter www.famcompass.eu und www.dji.de/fam-
compass.
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• Organisationskompetenz 
 (Haushaltsführung, verlässliche Strukturierung des Tagesab-

laufs, Zeitmanagement)

• Kritikfähigkeit und Reflexionsfähigkeit, Ansprechbarkeit

• Entwicklungsbereitschaft

• Lernfähigkeit und Lernbereitschaft

• Kooperationsfähigkeit

• Fähigkeit zu konstruktivem Umgang mit Konflikten

• Verschwiegenheit gegenüber Außenstehenden

• Psychische und körperliche Gesundheit (vgl. 5.2.8)

• Keine relevanten Einträge im Führungszeugnis (vgl. 5.2.8.1)

• Guter Hauptschulabschluss6

• Geregelter Aufenthaltsstatus

• Gesicherte, klare Einkommenssituation

• Volljährigkeit7

• Fähigkeit, sich hinreichend auch in deutscher Sprache aus-
drücken zu können (Zertifikat Deutsch B1)8

 

4.2.4 Fachinteresse

• Positive, engagierte Einstellung zur Kindertagespflege

• Interesse an und aktive Auseinandersetzung mit Fachfragen 
(Erziehungs-, Entwicklungs- und Bildungsfragen)

• Bereitschaft zur Qualifikation (Grundqualifikation und be-
gleitende Maßnahmen, Fortbildung)

• Offenheit für die rechtlichen und finanziellen Rahmenbedin-
gungen der Kindertagespflege

• Klarheit der Zukunftsperspektive/Interesse an einer län-
gerfristigen Tätigkeit als Tagespflegeperson (mindestens 3 
Jahre)9

• Bereitschaft zur Entwicklung eines professionellen Profils

Als Anknüpfungspunkte zur Überprüfung der ‚geeigneten Persön-
lichkeit’ werden zum Beispiel Fragen zum beruflichen Erfahrungs-
hintergrund, zur Motivation im Zusammenhang mit Kindertages-
pflege, ggf. zu Erfahrungen mit eigenen Kindern, zu Erfahrungen 
in vergleichbarer Arbeit u.ä. genannt10.

4.3 Sachkompetenz

Sachkompetenz meint das Wissen um die besonderen Anforde-
rungen und Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Kindertages-
pflege und die praktische Befähigung zur Betreuung, Erziehung 
und Bildung von Kindern in Kindertagespflege11.

Gefordert sind deshalb:
• Lebenserfahrung im Zusammenleben mit Kindern

• Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen und Bindungen aufrecht 
zu erhalten

• Kenntnisse über die Bedürfnisse und die Entwicklung von 
Kindern

• Kooperative Kompetenz

• Haushaltsmanagement

• Administrative Kompetenz

Aufschlüsse über die Sachkompetenz einer potentiellen Tages-
pflegeperson können zum Beispiel Fragen zum Erziehungsstil, zu 
Vorstellungen der Gestaltung der Eingewöhnung, zu sog. Schlüs-
selsituationen u.a. geben.

4. Kooperationsbereitschaft

Kooperationsbereitschaft einer Tagespflegeperson umfasst die 
Bereitschaft, im Interesse und zum Wohle des Tagespflegekindes 
mit allen Personen, die im Kontext dieser Tagespflegestelle ste-
hen, Kontakt aufzubauen und regelmäßig zu pflegen. Zu prüfen 
ist in diesem Zusammenhang, ob bei der Tagespflegeperson die 
notwendigen Voraussetzungen gegeben sind, die die erforder-
liche Kooperation mit allen relevanten Akteuren im Umfeld des 
Tagespflegeverhältnisses sicherstellen. Hierbei geht es im Ein-
zelnen um

6  Der  Hauptabschluss  als  Eignungskriterium ist  in  der Praxis  
und in rechtlicher Hinsicht nicht  unumstritten.  Zwar sind vor 
dem Hintergrund des Bildungsauftrages der Kindertagespflege 
gewisse  inte llektuelle Fähigkeiten der Tagespflegeperson von 
erheblicher Bedeutung. Allerdings mögen  bei  älteren  Frauen/
Männern (zum Beispiel auch bei bereits tätigen Tagespflegeper-
sonen, die sich  bewährt  haben)  andere Abschlüsse vorliegen. 
Personen mit  Migrationshintergrund fehlt  zum  Teil  jeglicher 
Schulabschluss,  sie können diesen Mangel aber durch ande-
re  Eigenschaften  und Erfahrungen  aufwiegen.  Die Qualifizie-
rungs- und Prüfungsordnung des Tagesmütter- Bundesverban-
des für Kinderbetreuung in Tagespflege e.V. setzt allerdings den 
Hauptschulabschluss für die Vergabe des Zertifikats ‚Qualifizier-
te Tagespflegeperson‘ voraus.

7 Es gibt auch Jugendhilfeträger, die neben dem Mindestalter 
auch ein Höchstalter von Tagespflegepersonen festlegen, das in 
der Regel zwischen 55 und 67 Jahren liegt. Bei Überschreiten des 
Höchstalters wird die Erlaubnis in diesen Fällen stärker befris-
tet.

8 Insbesondere im  Zusammenhang mit  dem  Erziehungs- und Bil-
dungsauftrag in  der  Kindertagespflege und zur Gewährleistung 
der integrativen Wirkung bei Tageskindern mit  Migrationshinter-
grund  ist  die  Beherrschung der deutschen Sprache wichtige Vo-
raussetzung der Eignung. Aber auch im Hinblick auf die zielfüh-
rende Teilnahme an der Grund- und Weiterqualifikation sowie 
im Hinblick auf das Erfordernis der Kooperation und Vernetzung 
als Bestandteil der Tagespflegetätigkeit ist eine  ausreichende 
Kenntnis der  deutschen Sprache  bei der Tagespflegeperson 
unverzichtbar. In der Praxis wird zum Teil das Sprachzertifikat 
Deutsch A1 (Elementare Sprachverwendung) verlangt, empfeh-
lenswert ist allerdings das  Sprachzertifikat  B1 (Selbständige 
Sprachverwendung). Das Zertifikat Deutsch B1 orientiert sich 
an der international anerkannten Skala des Europarats. Es wur-
de vom deutschen Bundesamt für Migration und Flüchtlingen 
(BAMF) als Abschlusstest der laufenden Integrationskurse ak-
zeptiert.

9 Zum Teil wird in diesem Zusammenhang eine ‚Absichtserklärung‘ 
bei der Tagespflegeperson über die Verbleibdauer eingeholt. Schei-
det die Person früher als vereinbart aus der Tagespflege aus, kann 
man zum Beispiel die Rückerstattung der Kosten der Grundqualifi-
zierung vorgesehen werden.

10  Wiesner 2006, S. 807

11 Wiesner 2006, S. 808
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• die Kooperation mit den Eltern (Informationsweitergabe, Ab-

stimmung von Erziehungsvorstellungen usw.)

• die Kooperation mit dem Jugendamt als der zuständigen Behörde

• die Kooperation mit der pädagogischen Fachkraft/dem Fachdienst

• die Kooperation mit anderen Tagespflegepersonen, im Sinne der
 - Offenheit für kollegialen Austausch, auch in Arbeitskreisen

 - Bereitschaft zur kollegialen Unterstützung im Praxisalltag

 - Zugehörigkeit zu und Identifikation mit einem/einer Ta-
gespflegeverein, Tagespflegeprojekt, Tagespflegegruppe

• die Bereitschaft, sich in ein System der fachlichen Beratung, 
Begleitung, Qualifizierung (auch Weiterbildung und Supervi-
sion), Vermittlung und Vernetzung einzubringen

• die Bereitschaft, rechtzeitig Beratungsbedarf bei der Fachbe-
gleitung anzumelden

• die Kooperation mit den Kindertagesstätten und den Erzie-
her/innen

• die Kooperation mit anderen Professionen und Diensten 
(Nutzung ihrer Fachkompetenz, Bündnispartnerschaften) 
und Zusammenarbeit mit Fachkräften (Frühförderung, Erzie-
hungsberatung, Therapie u.ä.)

4.5 Kindgerechte Räumlichkeiten

Kindgerechte Räumlichkeiten sind solche, in denen sich die Kin-
der wohl fühlen können und die ihnen eine ungefährdete, ent-
spannte und anregungsreiche Entwicklung ermöglichen. Größe 
und Beschaffenheit der Räumlichkeiten lassen Rückschlüsse bei 
der Beurteilung der Frage zu, wie viele Kinder eine Tagespflege-
person bzw. welche Altersstufen sie aufnehmen kann.

• Die Räumlichkeiten gelten als kindgerecht, wenn folgende 
Kriterien erfüllt sind:

• Die Wohnung verfügt über eine angemessene Zahl von Räu-
men/m².12

• Räume und Ausstattung sind dem Alter und Entwicklungs-
stand der Kinder angemessen.

• Die Wohnung ist sauber, atmosphärisch offen, hell, freund-
lich, ansprechend gestaltet sowie praktisch eingerichtet.

• Die Wohnung erfüllt die allgemein bekannten Sicherheits-
standards13.

• Die Wohnung entspricht den hygienischen Erfordernissen.

• Die Tierhaltung ist abgestimmt.

• Die Wohnung bietet dem Kind genügend Raum zum Spielen 
und Ausleben seines Bewegungsdrangs.

• Die Wohnung stellt geeigneten Raum zum Rückzug (z.B. Mit-
tagsschlaf, Hausaufgaben) zur Verfügung.

• Relevante Räume sind rauchfrei.

• Die Spielmaterialien ermöglichen eine dem Alter und Ent-
wicklungsstand angemessene entwicklungsfördernde und 
-anregende Erfahrung.

4.6 Vertiefte Kenntnisse in der Kindertagespflege

Eignungsvoraussetzung sind schließlich vertiefte Kenntnisse 
hinsichtlich der  spezifischen Anforderungen an die Kindertages-
pflege, die in ‚qualifizierten Lehrgängen’ erworben oder ‚in an-
derer Weise’ nachgewiesen werden müssen. Die Anforderungen 
sind in den jeweiligen Ländergesetzen geregelt14. Mit dem Akti-
onsprogramm Kindertagespflege der Bundesregierung wird die 
bundesweite Verbreitung von 160 Stunden Grundqualifizierung 
(z.B. nach DJI-Curriculum) in der Kindertagespflege angestrebt, 
die als fachlich anerkannter Mindeststandard gelten. Absolviert 
werden sollte auch ein Kurs in ‚Erster Hilfe am Kind‘. Darüber 
hinaus ist eine tätigkeitsbezogene Fort- und Weiterbildung von 
grundlegender Bedeutung für die Qualitätssicherung in der Kin-
dertagespflege.

4.7 Exkurs: Eignung der Tagespflegefamilie

Beim Eignungsbegriff, wie er im Gesetz erscheint, liegt der Fokus 
auf der Eignung der Tagespflegeperson und der Räumlichkeiten, 
in denen die Kindertagespflege stattfindet.

Wie die Erfahrung zeigt, ist allerdings die ‚Eignung‘ der Familie 
der Tagespflegeperson ebenso zentral. Von Relevanz sind zum 
Beispiel die Persönlichkeit und die Erziehungsvorstellungen 
der (zumeist) männlichen Partner der Tagespflegepersonen, ge-
nauso wie die Merkmale und Eigenschaften der eigenen Kinder 
der Tagespflegeperson, die unter Umständen schon Jugendliche 
oder Erwachsene sind.

In der Praxis wird die familiäre Situation im Rahmen der Hausbe-
suche bei der Eignungsfeststellung mitberücksichtigt. Stimmen 
die übrigen Familienmitglieder zu, kann auch von diesen ein Füh-
rungs- und Gesundheitszeugnis eingeholt werden, um die Eig- 
nung der Tagespflegefamilie weiter zu erhellen. Dennoch fehlt 
es derzeit an ausformulierten Eignungskriterien für die Familien 
bzw. die Familienmitglieder der Tagespflegeperson. Es könnte 
deshalb eine Herausforderung an die Praxis sein, entsprechende 
Eignungskriterien zu entwickeln.

5 Eignungsfeststellung

5.1 Eignungsfeststellung, Eignungseinschätzung und Eig-
nungsüberprüfung

Ebenso wie die Eignungskriterien im Gesetz nicht näher definiert 
sind, macht der Gesetzgeber auch zur Prüfung der Eignung keine 
weiteren Angaben.

Allerdings gibt es eine Vielzahl bewährter Praxisbeispiele, wie 
Verfahren der Eignungsfeststellung aussehen können. Stets fin-
det sie in mehreren Schritten statt, über deren Einleitung die pä-
dagogische Fachkraft je nach Prozessverlauf entscheidet.

Bei der Eignungsfeststellung sind systematisches, kriteriengelei-
tetes Vorgehen (Konzept), Dokumentierbarkeit und Transparenz 
von grundlegender Bedeutung.

Die Eignungsfeststellung als Voraussetzung zur Erteilung der 
Pflegeerlaubnis und Aufnahme der Tagespflegetätigkeit erfolgt 
sinnvollerweise nach erfolgreichem Abschluss der Grundqualifi-
zierung.
Wünschenswert ist es allerdings, bereits vor Eintritt in eine Qua-
lifizierungsmaßnahme so weit als möglich abzuklären, ob ein/e 

12 Zum Teil konkretisieren Jugendhilfeträger die Anforderungen an die 
angemessene Größe der Räumlichkeiten, indem zum Beispiel ein 
eigener Bereich für die Tagespflegekinder erwartet wird, ein eigener 
Schlafraum ab zwei Kindern und/oder m² Spielfläche pro Kind.

13 Vgl. zum Beispiel Handbuch Kindertagespflege Kapitel 3.13.1 
 ‚Sicherheit und Unfallverhütung‘

14 Zu den landesspezifisch unterschiedlichen Regelungen des Quali-
fizierungsumfangs vgl. Heitkötter/Klößinger 2008.
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Bewerber/in grundsätzlich für die Kindertagespflege geeignet 
ist. Eine solche erste Eignungseinschätzung, konzipiert als Zu-
lassungskriterium für die Grundqualifizierung, kann vermeiden 
helfen, dass nicht geeignete Interessent/innen eine zeit- und 
kostenintensive Qualifizierungsmaßnahme durchlaufen, ohne 
ernsthafte Aussicht auf die spätere Zulassung für die Kinderta-
gespflege zu haben.

Diese Ersteinschätzung kann zum Beispiel auf der Basis des ers-
ten telefonischen und persönlichen Informationsgesprächs er-
folgen (vgl. 5.3.1, 5.3.3). Die Empfehlungen zur Eignungsprüfung 
der Jugendämter, die im Rahmen des Aktionsprogramms Kinder-
tagespflege entwickelt wurden, geben hierzu nähere Auskunft15.

Aber auch nach der eigentlichen Eignungsfeststellung und der 
Erteilung der Pflegeerlaubnis bleibt das Thema Eignung aktuell. 
Tätigkeitsbegleitende Eignungsüberprüfungen bei aktiven Ta-
gespflegepersonen als fortlaufender Prozess bieten die Chance, 
die Eignung der Tagespflegeperson im Praxisalltag kontinuierlich 
zu überprüfen und im Zuge fachlicher Beratung und Begleitung 
der Tagespflegeverhältnisse die Qualität der Betreuung und das 
Wohl des Kindes sicher zu stellen (vgl. 5.3.10).

5.2 Verfahren der Eignungsfeststellung

5.2.1 Telefonische Erstberatung

Die telefonische Erstberatung ist zum einen geeignet, einen Ein-
druck von der potenziellen Tagespflegeperson zu gewinnen und 
erste Informationen über ihre Lebenssituation, Motivation und 
Erwartungen an eine Tätigkeit in der Kindertagespflege zu erhal-
ten. Zum anderen können Grundinformationen über die Tätigkeit 
an die interessierte Person weitergegeben werden. Je nach Wis-
sensstand und Grad der Auseinandersetzung mit der Kinderta-
gespflege wird der/die Interessent/in bereits mehr oder weniger 
differenzierte Fragen stellen.

In der Praxis wird teilweise bereits die telefonische Erstberatung 
anhand eines Leitfadens durchgeführt und der Gesprächsverlauf 
- als Grundlage für die Vorbereitung des nachfolgenden persönli-
chen Beratungsgesprächs dokumentiert.

Wenn der/die Bewerber/in nach der telefonischen Erstberatung 
weiterhin Interesse zeigt, wird ein Termin zu einem persönlichen 
Beratungsgespräch festgelegt.

Mitunter ist auch der Besuch einer Informationsveranstaltung als 
Ergänzung der Erstinformation vorgesehen, oder auch als zwin-
gende Voraussetzung für ein erstes Beratungsgespräch16. In der 
Praxis zeigt sich die besondere ‚Ökonomie’ dieses Vorgehens, 
wenn nämlich die Informationsveranstaltung bereits so viel Klä-
rung zu schaffen in der Lage ist, dass einige Teilnehmer/innen 
bereits vor einer persönlichen Beratung klären können, ob ein 
Einstieg in die Kindertagespflege für sie in Frage kommt.

5.2.2 Versand von Informationsmaterial

Zudem können zu diesem frühen Zeitpunkt Broschüren und wei-
teres Informationsmaterial an die Interessentin bzw. den Interes-
senten versendet werden, mit deren Hilfe sie/er sich bereits vor 
dem persönlichen Gespräch eingehend über das Tätigkeitsfeld 
der Kindertagespflege und seine Rahmenbedingungen informie-
ren kann.

Teilweise ist es Praxis, drüber hinaus einen schriftlichen Frage-
bogen zur Erhebung der Personalien und des Berufs der Tagesbe-
treuungsperson und der Haushaltsangehörigen mit zu senden.

5.2.3 Persönliches Beratungsgespräch

Das persönliche Beratungsgespräch dient der Vertiefung der Ein-
drücke aus der telefonischen Erstberatung sowie der weiteren 
Information der interessierten Person.

Für die pädagogische Fachkraft bedeutet das Beratungsge-
spräch, ihr Urteil, inwieweit die interessierte Tagespflegeperson 
die erforderliche Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperati-
onsbereitschaft mitbringt, zu festigen.

Im persönlichen Beratungsgespräch ist über die Abklärung der 
Eignung im engeren Sinne hinaus zudem von Wichtigkeit,

• zu hohe Erwartungen an die Tätigkeit, Selbstüberschätzung und 
überwiegend monetäre Beweggründe für den Einstieg in die Kin-
dertagespflege (z.B. bei finanzieller Notlage) auszuschließen,

• abzuklären, welche Vorstellungen die potenzielle Tagespfle-
geperson hinsichtlich Umfang der Tätigkeit, Anzahl und Alter 
der zu betreuenden Kinder usw. hat, und

• in aller Klarheit zu verdeutlichen, welche (weiteren) Heraus-
forderungen im Rahmen dieser Tätigkeit auf die Person zu-
kommt, darunter auch das teilweise Offenlegen des Privat-
lebens, die notwendige Akzeptanz der Tätigkeit durch die 
anderen Familienmitglieder, die erforderliche Grund- und 
Weiterqualifizierung, der Umstand, dass der Privatraum zum 
Arbeitsplatz wird u.a.m.

Darüber hinaus dient das Gespräch der umfassenden Informati-
onsweitergabe und Beratung der interessierten Person und ihrer 
Unterstützung bei der Entscheidung für oder gegen eine Tätigkeit 
in der Kindertagespflege.

Wichtige Informationen, die im Rahmen des Gesprächs an den/
die Bewerber/in weitergeben werden, sind solche zu

• den gesetzlichen Grundlagen der Kindertagespflege,

• den Verdienstmöglichkeiten und finanziellen Rahmenbedin-
gungen,

• der institutionellen Verankerung und Einbettung der Kinder-
tagespflege vor Ort,

• den Grund- und Weiterbildungsanforderungen und

• den Begleitangeboten.

Praxisschilderungen und erste fachliche Empfehlungen können 
das persönliche Beratungsgespräch abrunden.

Um eine systematische Gesprächsführung und die Dokumenta-
tion des Gesprächsinhaltes zu gewährleisten, orientiert sich die 
pädagogische Fachkraft sinnvoller Weise an einem Leitfaden mit 
Impulsfragen, die sich auf die relevanten Themenbereiche bezie-
hen. Das Gespräch wird mit protokolliert. Zum Einsatz kommen 
in der Praxis auch Checklisten, mit deren Hilfe festgehalten wer-
den kann, inwieweit die Eignungskriterien bei der Bewerberin 
bzw. dem Bewerber erfüllt sind.

Die Dokumentation des Beratungsgesprächs ist unverzichtbar 
und dient zum einen der Transparenz des Eignungsfeststellungs-
prozesses, die nicht zuletzt in Zweifelsfällen von großer Bedeu-
tung ist. Darüber hinaus kann die pädagogische Fachkraft auf der 
Grundlage der Dokumentation den nächsten Verfahrensschritt 
inhaltlich besser vorbereiten.

15 Abzurufen unter www.dji.de/aktionsprogramm-kindertagespflege

16 Zum Beispiel bei der Landeshauptstadt München die Veranstal-
tung ‚Tagesmutter oder Tagesvater –  Eine Aufgabe für Sie?‘
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5.2.4 Zulassung zur Grundqualifizierung

Nach der telefonischen Erstberatung und dem ersten persönli-
chen Beratungsgespräch kommt die pädagogische Fachkraft ver-
mutlich zu einer ersten Beurteilung der Bewerberin bzw. des Be-
werbers und entscheidet, ob die Person zur Grundqualifizierung 
zugelassen werden kann. Zugleich dürfte dies der Zeitpunkt sein, 
zu dem der/die Bewerber/in sich darüber klar werden konnte, ob 
er/sie tatsächlich im Bereich der Kindertagespflege tätig werden 
und mit der Grundqualifizierung starten möchte17.

Kommt es zu einer Aufnahme der interessierten Person in die 
Grundqualifizierung, wird der Eignungsprüfungsprozess nach 
Absolvierung der Qualifizierungsmaßnahme fortgesetzt, und 
zwar im Zuge von mindestens einem Hausbesuch und ggf. wei-
terer persönlicher Beratungsgespräche. Es gibt auch Jugendhil-
feträger bzw. freie Träger, die den Hausbesuch vor der Zulassung 
zur Grundqualifizierung durchführen.
 
5.2.5 Grundqualifizierung als Bestandteil der Eignungsfest-
stellung

In der Praxis wird teilweise auch die Grundqualifizierung als Ele-
ment der Eignungsfeststellung genutzt, und dies mit guten Erfol-
gen. In diesen Fällen sind die Referenten/innen der Grundqua-
lifizierung explizit gehalten, die Qualifizierungsmaßnahme auch 
dazu zu nutzen, sich von den Teilnehmer/innen hinsichtlich ihrer 
Eignung ein Urteil zu bilden und dieses an den Jugendhilfeträger 
rück zu melden.

Dem geht sinnvoller Weise eine entsprechende Vereinbarung 
zwischen Jugendhilfeträger und Bildungsträger voraus. Die Wei-
tergabe von Informationen soll dabei den Regelungen des So-
zialdatenschutzes entsprechend erfolgen, d.h. in dem Umfang, 
wie es der Zweckerfüllung dient (§ 69 Abs. 1 Nr. 1 SGB X). Der 
Einschätzung der Teilnehmer/innen liegt in der Regel eine Check-
liste, ein Beurteilungsbogen o.ä. zugrunde. Die Beurteilung wird 
mit der/dem Teilnehmer/in besprochen.18

5.2.6 Eingeschränkte Pflegeerlaubnis während 
der Grundqualifikation vs. ‚Training on the Job‘

Mitunter erteilen Jugendhilfeträger nach Absolvierung eines ers-
ten Teils der Grundqualifizierung eine eingeschränkte Pflegeer-
laubnis, z.B. für nur ein Kind. Oder der Jugendhilfeträger spricht, 
wenn sich die Grundqualifizierung über einen längeren Zeitraum 
erstreckt, eine vorläufige Pflegeerlaubnis aus, begrenzt auf ein 
Jahr oder drei Jahre. Bei diesem Vorgehen wird es als vorteilhaft 
gesehen, das Gelernte unmittelbar umsetzen und erproben und 
damit auch besser verinnerlichen zu können. Zudem wird vermu-
tet, dass bei einer vorläufigen Erlaubniserteilung eine weitere Zä-
sur zur fundierten Überprüfung der Entscheidung für oder gegen 
eine Tätigkeit in der Kindertagespflege gegeben ist.

Unter Qualitätssicherungsaspekten spricht allerdings vieles da-
für, eine Pflegeerlaubnis erst nach erfolgreichem Abschluss der 
Grundqualifizierung zu erteilen.

Um Theorie und Praxis besser miteinander zu verbinden und die 
Vorteile der Parallelität von Qualifizierung und Ausübung der Tä-
tigkeit sicherzustellen, gibt es derzeit Modelle, bei denen zum 
Beispiel die Grundqualifizierung durch ein ausgedehntes ‚Trai-
ning on the Job’ ergänzt wird oder die angehende Tagespflege-
person gehalten ist, ein Praktikum in der Kindertagesstätte zu 
absolvieren, deren Mitarbeiter/innen ihre Einschätzung der Eig-
nung an den Träger weiterleiten.

5.2.7 Hausbesuch(e)

Hausbesuch(e) der pädagogischen Fachkraft bei dem/der Bewer-
ber/in gelten als das zentrale Element der Eignungsfeststellung.
Hausbesuche sind erforderlich, um die räumlichen Gegeben-
heiten der Tagespflegestelle im Hinblick auf die maßgeblichen 
Kriterien zu überprüfen. Sie sind darüber hinaus sinnvoll, um 
sich einen Eindruck von der familiären Situation der potentiellen 
Tagespflegeperson zu verschaffen: von den anderen Haushalts-
mitgliedern (Partner/Partnerin, eigene Kinder, andere Mitglieder 
des Haushalts) und der Dynamik der Familienbeziehung, aber 
auch vom Verhalten der potenziellen Tagespflegeperson im fa-
milialen Kontext, zum Beispiel ihre Interaktion mit den eigenen 
Kindern, ihr vorherrschender Umgangston, ihr Kommunikations-
verhalten u.a. Der Hausbesuch vervollständigt damit das Bild der 
Eig- nung der Tagespflegeperson auch hinsichtlich der Kriterien 
Persönlichkeit, Sachkompetenz und Kooperationsbereitschaft. 
Darüber hinaus kann der Hausbesuch der Klärung weiterer bzw. 
spezifischer Fragen vor Ort dienen.

In der Praxis ist es gängig, das Ergebnis des Hausbesuchs zu 
dokumentieren und in Beobachtungsbögen zu erfassen bzw. in 
einem nachträglichen Protokoll zu vermerken. Sind relevante 
Fragen bis dahin noch offen geblieben, zeichnen sich besondere 
Problemkonstellationen ab oder befindet sich die pädagogische 
Fachkraft hinsichtlich der Eignung der Bewerberin bzw. des Be-
werbers im Zweifel, ist ein weiterer Hausbesuch und/oder weite-
re Beratungsgespräche wichtig.

Ein zweiter Hausbesuch in der Eignungsfeststellungsphase ist 
auch dann von Bedeutung, wenn beim ersten Besuch die Tages-
pflegefamilie nicht vollständig anwesend war: die pädagogische 
Fachkraft sollte alle Familienangehörige mindestens einmal im 
häuslichen Rahmen erleben.

Bei der federführenden Bearbeitung der Eignungsfeststellung 
durch einen freien Träger werden zusätzliche Hausbesuche sei-
tens des Jugendamtes entbehrlich.

5.2.8 Weitere Bestandteile der Eignungsfeststellung

5.2.8.1 Polizeiliches Führungszeugnis

In der Fachpraxis ist es durchgängig üblich, zur Feststellung der 
Eignung die Vorlage eines polizeilichen Führungszeugnisses ge-
mäß § 30 Abs. 1 Bundeszentralregistergesetz für die interessierte 
Tagespflegeperson zu verlangen. Grundlage dafür ist § 72 a SGB 
VIII (Persönliche Eignung von Beschäftigten in der Kinder- und 
Jugendhilfe).

Das Führungszeugnis muss von der/den Betroffenen selbst bei 
der Gemeinde beantragt werden und ist wegen seines beson-
deren Verwendungszwecks kostenfrei19. Es ist dem Jugendamt 

17 In einigen Gemeinden wird die Entscheidungsfindung darüber 
hinaus unterstützt durch Angebote, in  denen aktive Tagespflege-
personen Bewerber/innen über ihren Betreuungsalltag und ihre 
Erfahrungen  berichten. Auch werden bisweilen eintägige Orientie-
rungskurse zur Entscheidungsfindung angeboten.

18 Zusätzlich sollten die Bildungsträger eine von den Teilnehmern/
innen  unterschriebene Einverständniserklärung für die Weitergabe 
der Beurteilungsinformationen an den Jugendhilfeträger einholen.

19 Ein Formular für den Antrag auf Gebührenfreiheit gibt es unter: 
www.bundesjustizamt.de/cln_101/nn_258694/SharedDocs/Pub-
likationen/Behoerden/AntragBefreiung.html?nn n=true



75. Jahrgang Nummer 30 | Donnerstag, 23. Juli 2020 Seite 228

STADT KREFELD | PRESSE UND KOMMUNIKATION | TELEFON 0 21 51 86 14 02 | FAX 86 14 10 | MAIL: NACHRICHTEN@KREFELD.DE

K R E F E L D E R  A M T S B L A T T
vorzulegen. Möchte das Jugendamt einen eventuell eingebun-
denen freien Träger vom Ergebnis informieren, muss eine Ein-
verständniserklärung der Betroffenen vorliegen. In analoger 
Anwendung von § 72a SGB VIII kann das Führungszeugnis re-
gelmäßig neu eingefordert werden, spätestens im Rahmen der 
Neuerteilung bzw. Verlängerung der Pflegeerlaubnis nach fünf 
Jahren.

Über das Führungszeugnis der Tagespflegeperson hinaus ist es 
zielführend, ein Führungszeugnis auch von den übrigen Mitglie-
dern der Tagespflegefamilie einzuholen. Die Familienmitglieder 
müssen dazu ihre Zustimmung erteilen, was in den meisten Fäl-
len offenbar auch problemlos geschieht. Bleibt dagegen eine 
Zustimmung aus, kann dies Anlass für ein weiteres Klärungsge-
spräch sein.

5.2.8.2 Ärztliches Gesundheitszeugnis

Zur Sicherstellung der gesundheitlichen Eignung ist zudem die 
Vorlage eines Gesundheitszeugnisses (schriftlicher Befundbe-
richt) der Tagespflegeperson, ihres Partners bzw. ihrer Partnerin 
und aller im Haushalt lebenden Personen ab 14 Jahren geboten.
Von großer Bedeutung ist es, dass im Gesundheitszeugnis aus-
drücklich die Eignung für die regelmäßige Betreuung von Kin-
dern in Kindertagespflege aus ärztlicher Sicht bestätigt wird. 
Hierbei ist auch der Ausschluss psychischer Erkrankungen 
wichtig, der im Gesundheitszeugnis häufig nicht berücksichtigt 
wird. Zentral ist auch die Frage der Suchtmittelabhängigkeit. 
Die Erfahrungen der Praxis zeigen, dass Ärzte nicht immer aus-
reichend informiert sind über die besonderen Anforderungen 
der Kindertagespflege. Um eine angemessene Einschätzung 
der Eignung aus medizinischer Sicht zu gewährleisten, emp-
fiehlt sich die Sensibilisierung von Ärzten vor Ort zu diesen Fra-
gestellungen.

Zielführend ist auch die Vorgabe von ‚Eignungskriterien’, die der 
Arzt berücksichtigen sollte. Ansprechpartner hierfür könnten 
auch die Landesärztekammern sein.

Vor Ort kann abgeklärt werden, ob das Gesundheitszeugnis beim 
Gesundheitsamt kostenfrei erhältlich ist.

5.2.9 Entscheidung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis

Haben Beratungsgespräch(e) und Hausbesuch(e) eine ausrei-
chende Entscheidungsgrundlage geliefert, ist die Grundqua-
lifizierung entsprechend der regionalen Anforderungen er-
folgreich absolviert und belegt, und ist der/die Bewerber/in 
weiterhin interessiert, entscheidet die pädagogische Fach-
kraft über die Erteilung der Pflegeerlaubnis. Wichtig ist eine 
schriftliche Darstellung der Einschätzung der Eignung unter 
Beifügung der Dokumente, die im Verlauf des Prozesses der 
Eignungsfeststellung entstanden bzw. eingeholt worden sind. 
Die Entscheidung zur Erteilung der Pflegeerlaubnis wird tele-
fonisch oder persönlich unter Angabe von Gründen mitgeteilt. 
Die Dokumentation der Eignungsfeststellung kann von dem/
der Bewerber/in eingesehen werden oder wird als Kopie an 
ihn/sie verschickt.

Ist ein freier Träger mit der Eignungsfeststellung betraut, schickt 
er die Unterlagen an das Jugendamt weiter. Das Jugendamt kann 
ergänzend beim Allgemeinen Sozialdienst anfragen, ob im Haus-
halt der zukünftigen Tagespflegeperson Umstände bekannt sind, 
die gegen eine Pflegeerlaubnis sprechen würden, und ggf. die 
Entscheidung revidieren.

Zum Teil ist es Praxis, die Pflegeerlaubnis mit Nebenbestimmun-
gen (Auflagen) zu versehen, die hinreichend begründet werden 
müssen. So kann zum Beispiel geregelt weden, dass eine neu 
beginnende Tagespflegeperson die Erlaubnis zunächst nur für 
ein bis drei Kinder erhält. Darüber hinaus kann im Rahmen von 
Nebenbestimmungen zum Beispiel grundsätzlich die Zahl der 
möglichen Tagespflegekinder, etwa in Abhängigkeit vom Alter 
der Kinder oder den räumlichen Voraussetzungen, reduziert wer-
den, oder es kann festgelegt werden, dass fünf Kinder nur mit 
pädagogischer Ausbildung betreut werden dürfen. In begrün-
deten Fällen kann die Pflegeerlaubnis auf weniger als fünf Jahre 
befristet werden.
 
5.2.10 Tätigkeitsbegleitende Eignungsüberprüfung im Rahmen 
der fachlichen Begleitung und Beratung

Die Eignungsprüfung ist mit Erteilung der Pflegeerlaubnis nicht 
abgeschlossen, sondern sinnvoller Weise Bestandteil auch der 
fachlichen Begleitung und Beratung sowie der Fortbildung wäh-
rend der Ausübung der Tagespflegetätigkeit.

Eine tätigkeitsbegleitende Eignungsüberprüfung ist von erhebli-
cher Bedeutung, da bei einem – im Rahmen von Erstberatung, 
Beratungsgespräch und Hausbesuch – doch allzu oft nur kurzen 
Kennenlernen, meist ohne Erleben in der Praxis, eine angemes-
sene Einschätzung der Eignung begrenzt ist.

Auch da sich die Lebensumstände einer Tagespflegeperson än-
dern oder Gefährdungspotentiale für die Tageskinder auch nach 
der Erlaubniserteilung auftreten können, sollte die Eignung kon-
tinuierlich weiter überprüft werden.

Zudem erlaubt eine fortgesetzte Eignungsüberprüfung einen wei-
ter vertiefenden Blick auf den Familienalltag und die Familienmit-
glieder der Tagespflegeperson.

Die Eignungsüberprüfung sollte in keinem Fall Kontrolle sein, 
sondern vielmehr im Sinne von Praxisbegleitung, fachlicher Be-
ratung und Coaching angelegt und durchgeführt werden.

Sie kann im Rahmen weiterer, unter Umständen regelmäßiger 
(z.B. jährlicher), angemeldeter Hausbesuche, weiterer Bera-
tungsgespräche, Gesprächsgruppen, Fortbildungen, Supervision 
u.a.m. erfolgen. Dialogische Offenheit, Wertschätzung, Vertrau-
ensbildung und Transparenz sind Prinzipien, die die Eignungs-
überpüfung leiten sollen.

‚Kompetenzen können im Beratungsgespräch oder in Form ei-
nes Feedbacks bei einer Fortbildung von der Fachkraft erkannt, 
benannt und bestätigt werden. Die Tagespflegeperson kann 
durch Impulse der Fachkraft Unsicherheiten klären und ihre 
Handlungskompetenz erweitern. Rückmeldungen der Berate-
rin beziehen sich auch auf fehlende und noch zu entwickelnde 
Kompetenzen. Im Qualifizierungsprozess wird die Entstehung 
fachlicher Eignung gefördert, im Wechsel von Rückmeldung, 
Überprüfung und Empfehlung.’ Bei Hausbesuchen ‚sammelt 
und gibt (die Beraterin) Informationen zur Förderung der Ent-
wicklung der Tagespflegeperson in Form von Entwicklungsge-
sprächen, zur Unterstützung ihrer Tätigkeit, zur Klärung ihrer 
spezifischen Fragestellungen, aber auch, um kritische Punkte 
anzusprechen’20.

20 Diez-König o.J.
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6 Nicht-Eignung von Tagespflegepersonen

6.1 Verfahren bei Feststellung der Nicht-Eignung

6.1.1 … in der Eignungsfeststellungsphase

Tauchen im Verlauf des Eignungsfeststellungsverfahrens Zweifel 
an der Eignung des/der Bewerber/in auf, müssen diese ange-
sprochen und begründet werden. Erfahrungsgemäß können in 
solchen Fällen viele Bewerber/innen die Bedenken der päda-
gogischen Fachkraft nachvollziehen und nehmen vom Wunsch, 
Tagespflegeperson zu werden, Abstand. Bleiben sie trotz starker 
Zweifel der Fachkraft dennoch bei ihrem Vorhaben, sollte ein Ge-
spräch auf Einsicht beim/bei der Bewerber/in abzielen. Läuft die 
Ablehnung den Plänen der Bewerberin bzw. des Bewerbers letzt-
endlich doch entgegen, ist die Ablehnung klar zu formulieren und 
durch Benennung sachlicher und fachlicher Aspekte zu begrün- 
den. Hierbei ist die Dokumentation des Eignungsfeststellungs-
verfahrens von hohem Nutzen. Die Feststellung der Nicht-Eig-
nung ergeht in einem schriftlichen rechtsmittelfähigen Bescheid.

6.1.2 … bei Ausübung der Tagespflegetätigkeit

Entstehen nach Aufnahme der Tagespflegetätigkeit Zweifel an 
der Eignung einer Tagespflegeperson, leitet die pädagogische 
Fachkraft einen Beratungs- und Entwicklungsprozess ein, in dem 
auch Zielvereinbarungen getroffen werden können.

Die für die Eignungsprüfung und mögliche Entscheidung zur 
Nicht-Eignung wesentlichen Beobachtungen, Tatsachen und Be-
wertungen müssen dokumentiert werden. Bleiben die Zweifel 
der pädagogischen Fachkraft weiter bestehen, sollte die Tages-
pflegeperson in einem Gespräch davon überzeugt werden, dass 
eine Eignung nicht (mehr) gewährleistet ist. Gelingt dies nicht, 
wird ein Ausschlussverfahren eingeleitet und die Eignung mit ei-
nem schriftlichen Bescheid widerrufen.

Die Beendigung der Tagespflegetätigkeit muss immer auch mit 
Rücksicht auf das Tagespflegekind ausgestaltet sein. Entschei-
den sich Eltern gegen Bedenken der pädagogischen Fachkraft 
(weiterhin) für die Tagespflegeperson, werden die Eltern im Sin-
ne der Gewährleistung des Kindeswohls eingehend über die Ein-
schätzung der Nicht-Eignung informiert und das Tagespflegever-
hältnis nicht länger öffentlich gefördert.

Liegt die Zuständigkeit der Eignungsfeststellung bei einem freien 
Träger, muss bei einem Ausschluss die zuständige Fachkraft des 
Jugendamtes einbezogen werden.
 
6.2 Kriterien der Nicht-Eignung

Ausschlusskriterien für die Erteilung der Pflegeerlaubnis ist zu-
nächst die Feststellung, dass wesentliche Eignungskriterien 
nicht erfüllt sind. In einigen Empfehlungen zur Eignungsfeststel-
lung werden zudem explizit Kriterien der Nicht-Eignung einer Be-
werberin bzw. eines Bewerbers benannt, die der Eignungsfest-
stellung zugrunde gelegt werden können.

Hiermit werden gute Erfahrungen gemacht: die Fachkräfte tun 
sich ganz offenbar leichter bei der Eignungsfeststellung, und sie 
fühlen sich vor allem sicherer bei der Feststellung der Ungeeig-
netheit einer Bewerberin bzw. eines Bewerbers, wenn sie auf 
ausformulierte Kriterien der Nicht-Eignung zurückgreifen können.
Als No-Go-Kriterien gelten zum Beispiel21:

• Verweigerung der Vorlage eines polizeilichen Führungszeug-
nisses im Sinne des § 72a SGB VIII.

• Eintrag im Führungszeugnis im Sinne einer rechtskräftigen 
Verurteilung der in § 72a SGB VIII genannten Straftatbestän-
de nach §§ 171, 174 bis 174c, 176 bis 180a, 181a, 182 bis 
184e, 225, 232 bis 233a, 234, 235 oder 236 des Strafgesetz-
buches.

• Vorfälle von Gewalt, sexueller Gewalt, sexuellem Missbrauch 
in der Tagespflegefamilie.

• Verweigerung der Kooperation mit den Personensorgebe-
rechtigten.

• Verweigerung der Kooperation mit der sozialpädagogischen 
Fachkraft, z.B. Ablehnung von Hausbesuchen oder persönli-
chen Gesprächen.

• Verweigerung bzw. keine erfolgreiche Teilnahme an der 
Grundqualifizierung für Tagesbetreuungspersonen.

• Verweigerung der Vorlage des ‚Sprachzertifikat Deutsch B1‘.

• Behebbare Mängel der Räumlichkeiten (z.B. unzureichende 
hygienische Verhältnisse, Sicherheitsmängel) werden trotz 
Aufforderung nicht beseitigt.

• Rauchen in den Betreuungsräumen auch bei Anwesenheit 
der Kinder.

• Die Kinder der Tagespflegeperson erhalten stationäre Hilfe 
zur Erziehung.

Die genannten Kriterien der Nicht-Eignung stimmen mit den 
gesetzlichen Vorgaben zur Eignung bzw. Nicht-Eignung von Ta-
gespflegepersonen überein, oder es darf zumindest mit hoher 
Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen werden, dass die Ableh-
nungskriterien auch im Falle eines Widerspruchs der/des Bewer-
berin/Bewerbers vor Gericht Bestand haben werden.

Weitere Kriterien der Nicht-Eignung, die aus fachlicher Sicht zu-
mindest eine besonders gründliche Prüfung erfordern, sich in 
ihrer juristischen Stichhaltigkeit allerdings noch bewähren müs-
sen, sind zum Beispiel:

• Vorliegen einer psychischen Erkrankung, einer schweren kör-
perlichen Erkrankung oder einer Suchterkrankung der Tages-
pflegeperson oder eines Familienmitglieds.

• Die eigenen Kinder der Tagespflegeperson erhalten ambulan-
te oder teilstationäre Erziehungshilfe.

• Aktueller Entzug der Fahrerlaubnis wegen Trunkenheit am 
Steuer.

• Akute familiäre Belastungen (z.B. Trennungen, Scheidungen, 
Todesfall etc.) in der Tagespflegefamilie.

• Das Tageskind wird vorwiegend als Spielkamerad für das ei-
gene Kind aufgenommen.

• Unwahre Aussagen gegenüber dem Träger im Zusammen-
hang mit der Eignungsfeststellung.

• Primär monetäre Beweggründe zur Aufnahme einer Tätigkeit 
in der Kindertagesbetreuung.

• Selbstüberschätzung oder Überheblichkeit, z.B. gegenüber 
der Herkunftsfamilie.

• Wenn bereits vor Erteilung der Erlaubnis zur Kindertagespfle-
ge wider besseren Wissens Tageskinder ohne diese betreut 
wurden.21 Vgl. Arbeitshandbuch des Stadtjugendamtes München ‚Nicht-Eig-

nung einer Tagesbetreuungsperson im Sinne des § 43 SGB VIII‘
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• Glaubenszugehörigkeit und Ausübung des Glaubens einer 

Glaubensgemeinschaft, die pädagogisch bedenkliche Aussa-
gen zu Kindern oder über Erziehung, Bildung und Betreuung 
von Kindern treffen22.

Hier ergibt sich ein Dilemma für die sozialpädagogischen Fach-
kräfte, die einerseits durch die Feststellung auch der Nicht-Eig-
nung einer Person die Qualität der Pflege sichern und das Wohl 
der Kinder in Kindertagespflege gewährleisten wollen und müs-
sen und andererseits vor den Konsequenzen einer Verweigerung 
oder Rücknahme der Eignungsfeststellung zurückschrecken: vor 
dem erheblichen Arbeitsaufwand, wenn als nicht geeignet ab-
gelehnte Personen Akteneinsicht verlangen und Widerspruch 
einlegen, vor den Unannehmlichkeiten einer Klage vor Gericht, 
vor dem Umstand, die Nachfrage nach einem Platz in Kinderta-
gespflege nicht decken zu können bzw. dem Ausbaubedarf der 
Gemein- de nicht gerecht zu werden.

Um den zweifachen Sinn der Eignungsfeststellung zu wahren, ge-
eignete Personen als Tagespflegepersonen aufzunehmen, aber 
auch nicht geeignete Personen aus der Tagespflege auszuschlie-
ßen, können gezielte Maßnahmen hilfreich sein, die in der All-
tagspraxis die Feststellung der Nicht-Eignung erleichtern.

Zu diesen Maßnahmen zählen:

• Fortentwicklung der No-Go-Kriterien in Orientierung an vorlie-
genden Ablehnungsbescheiden

• Fortentwicklung der No-Go-Kriterien durch Sichtung von Ge-
richtsurteilen

• Zusammenstellung von Ablehnungsbescheiden als prakti-
sche Orientierungshilfe für die Fachkräfte

• Ermutigung der Fachkräfte zur Feststellung und Bescheidung 
auch der Nicht-Eignung von Personen

• Unterstützung der sozialpädagogischen Fachkräfte bei der 
Feststellung und Bescheidung der Nicht-Eignung

 - durch juristische Begleitung

 - durch Schulungen

 - durch fachlichen Austausch, Unterstützung durch Kolle-
ginnen/Kollegen und Leitung

• Erhöhung des Beratungsschlüssels, um erhöhten Arbeitsauf-
wand besser zu bewältigen

• Erhöhung der Bereitschaft des Jugendhilfeträger, bei der 
Feststellung der Nicht-Eignung auch das Risiko einer gericht-
lichen Klage einzugehen, um den Begriff der ‚Eignung’ suk-
zessive mehr zu klären

7  Eignungsfeststellung durch eine pädagogische Fachkraft

In der Praxis liegt die Eignungsfeststellung in Händen einer 
pädagogischen Fachkraft, die beim Jugendamt oder einem 
freien Träger beschäftigt ist. Im Idealfall wird die Eignungs-
feststellung von zwei Fachkräften nach dem 4-Augen-Prinzip 
durchgeführt.

Die inhaltlichen Anforderungen an die Fachkraft sind ganz erheb-
lich: Sie trägt die Verantwortung für die Beurteilung und damit 
Zulassung einer Person für die Tagespflegetätigkeit und ist als 
solche ein wesentliches Glied in der Kette der Qualitätssicherung 
im Bereich der Kindertagespflege.

Vor diesem Hintergrund ist eine einschlägige Ausbildung zur 
Diplompädagogin oder Diplomsozialpädagogin grundlegende 
Voraussetzung. Darüber hinaus muss sie über fundierte und re-
flektierte Fach- und Feldkompetenzen verfügen, Erfahrung in der 
Fachberatung und/oder Qualifikation von Tagespflegepersonen 
besitzen, eine wertschätzende Grundhaltung sowie gute Intuiti-
on und Beobachtungsgabe haben und auf ein gutes Urteilsver-
mögen zurückgreifen können.

Wichtig ist darüber hinaus die Sicherung eines Handlungsrah-
mens der pädagogischen Fachkraft, der fachlich fundiertes Ar-
beiten sicherstellt: dazu gehört die Festanstellung beim Jugend-
amt bzw. dem freien Träger, die Einbettung der Fachkraft in die 
kommunalen Strukturen der Kinderbetreuung, funktionierende 
Unterstützungsstrukturen zum Beispiel bei konflikthaften Fällen 
oder bei Zweifelsfällen durch Rückversicherung und Beratung im 
kollegialen Kreis des Fachdienstes, durch Rückgriff auf juristi-
sche Beratung, Fortbildung, Supervision u.a.

Viele örtliche bzw. freie Träger der Jugendhilfe sind sich der gro-
ßen Herausforderungen bei der Eignungsfeststellung bewusst 
und bieten Schulungen für die Fachkräfte an. Solche Schulun-
gen haben zum Beispiel das Ziel, Sensibilität und Blickschärfe 
in Bezug auf die Bedeutung und Zielrichtung der Eignungsfest-
stellung zu fördern und ein  Absinken der Eignungsstandards 
zum Beispiel bei dringendem Bedarf an Tagespflegeplätzen zu 
verhindern. Wichtiges Thema ist auch, wie die Fachkräfte den 
Spagat zwischen dem Anspruch des quantitativen Ausbaus der 
Kindertagespflege einerseits und einer sorgfältigen Eignungs-
prüfung im Sinne der Qualitätssicherung und der Sicherung des 
Kindeswohls andererseits bewältigen können. Die Fachkräfte 
müssen gestärkt werden, Fälle der Nicht-Eignung einer (poten-
ziellen) Tagespflegeperson selbstbewusst zu vertreten. Zudem 
erweisen sich Fortbildungen von Bedeutung, in denen es dar-
um geht, die Feststellung der Nicht-Eignung korrekt in einem 
schriftlichen Bescheid niederzulegen und rechtlich angemes-
sen zu begründen.
 
8 Eignung bei besonderen Formen der Kindertagespflege

8.1 Eignung von Tagespflegepersonen bei Betreuungsdauer 
von bis zu 15 Stunden pro Woche oder nicht länger als drei Mo-
naten

Nach dem Gesetz handelt es sich bei der Betreuung von Kindern 
für die Dauer von bis zu 15 Stunden pro Woche oder bei kurzfris-
tiger Kinderbetreuung (weniger als drei Monate) nicht um erlaub-
nispflichtige Kindertagesbetreuung (§ 43 SGB VIII).

Dennoch ist gemäß § 23 SGB VIII in diesen Fällen der kurzzeitigen 
Kindertagesbetreuung eine Eignungsfeststellung dann erforder-
lich, wenn das Tagespflegeverhältnis öffentlich gefördert (vermit-
telt und/oder finanziert) wird (vgl. 3.2).

22 Anfragen zur Einschätzung von Glaubensgemeinschaften sind z.B. 
bei den Sektenbeauftragten der Kirchen möglich.
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8.2 Kindertagespflege im Haushalt der Familie

So genannte Kinderfrauen oder Kinderbetreuerinnen im Haushalt 
der Familie des Kindes benötigen von Gesetz wegen keine Erlaub-
nis nach § 43 SGB VIII, der nur die Betreuung der Kinder außerhalb 
ihrer Wohnung in anderen Räumen regelt. Wird die Tagespflege-
person jedoch vom Jugendamt oder einem freien Träger finanziert, 
gelten nach § 23 SGB VIII die gleichen Eignungskriterien wie bei 
der Kindertagespflege außerhalb des Haushalts der Familie.

Wird die Kinderfrau von der Familie privat bezahlt, liegt die Ein-
schätzung ihrer Eignung somit allein im Ermessen der Eltern. 
Auch ist keine Qualifizierung für die Betreuungstätigkeit erfor-
derlich. Allerdings zeigt es sich, dass es für Kinderfrauen, die als 
Angestellte der Familien tätig sind, einen nicht unerheblichen 
Konkurrenzvorteil darstellt, wenn sie auf eine Qualifizierung ver-
weisen können23.

8.3 Großelterntagespflege

Die Bestimmungen des § 43 SGB VIII machen zur Kinderbetreuung 
durch verwandte Personen keine Aussagen. Daher müssen auch 
Großeltern und andere Verwandte die Eignungskriterien erfüllen 
und sich für die Kindertagespflege qualifizieren, sofern es sich um 
ein erlaubnispflichtiges Betreuungsverhältnis nach § 43 SGHB VIII 
handelt, ungeachtet dessen, ob die Großeltern bzw. Verwandten 
für die Betreuungsleistungen entgolten werden oder nicht.

Die Gewährung laufender Geldleistungen an Großeltern ist mög-
lich, zum Teil wird nur der Sachaufwand entgolten, nicht aber die 
Anerkennung der Förderleistungen.

8.4 Selbst vermittelte Kindertagespflege

Selbst vermittelte Tagespflegepersonen werden genauso geprüft 
wie alle anderen Tagespflegepersonen, die unter § 43 SGB VIII 
fallen.

8.5 Großtagespflege

Gemäß § 43 Abs. 3 SGB VIII kann das jeweilige Landesrecht be-
stimmen24, dass die Erlaubnis zur Betreuung von mehr als fünf 
gleichzeitig anwesenden, fremden Kindern erteilt werden kann, 
wenn die Person über eine pädagogische Ausbildung verfügt. In 
der Pflegestelle dürfen allerdings nicht mehr Kinder betreut wer-
den als in einer vergleichbaren Gruppe einer Tageseinrichtung. 
In diesen Fällen findet die Kindertagespflege nicht im Haushalt 
der Tagespflegeperson oder im Haushalt der Eltern, sondern in 
‚anderen geeigneten Räumen‘ (§ 22 SGB VIII) statt, die der Ta-
gespflegeperson gehören oder von ihr angemietet sein können, 
oder von Dritten, zum Beispiel von der Stadtverwaltung oder von 
Verbänden, zur Verfügung gestellt werden. Nicht selten schließen 
sich in der Großtagespflege zwei oder mehrere Tagespflegeper-
sonen zusammen.

Entsprechend der höheren organisatorischen und inhaltlichen 
Anforderungen einer Großtagespflege sind auch höhere Anforde-
rungen an die Eignung der Tagespflegepersonen zu stellen, die in 
den jeweiligen Landesgesetzen zu regeln sind.

8.6 Kindertagespflege als ‚Hilfe zur Erziehung’

Kindertagespflege kann auch als Hilfe zur Erziehung im Sinn von 
§ 32 Satz 2 SGB VIII angeboten werden. Auch hier sind höhere 
Anforderungen an die Qualifikation und Eignung der Tagespfle-
geperson zu stellen: Sie muss eine sozialpädagogische oder 
pflegerische Ausbildung oder eine entsprechende Qualifikation 
wie zum Beispiel spezielle Fortbildungen nachweisen.

9 Eignungsfeststellung im Überblick

1. Die Eignungsfeststellung gehört - neben der Grund- und Wei-
terqualifizierung, der fachlichen Beratung und Begleitung 
und der Vernetzung der Tagespflegepersonen - zu den zent-
ralen Maßnahmen der Träger der Jugendhilfe, um

 • die Qualität der Betreuung in Kindertagespflege und

 • das Wohl der betreuten Kinder zu sichern.

2. Eine Eignungsfeststellung ist erforderlich

 • für alle Tagespflegeverhältnisse, die vom Jugendhilfeträ-
ger (finanziell) gefördert werden, und darüber hinaus

 • für alle (auch privat arrangierten) Tagespflegeverhältnis-
sen, in denen ein oder mehrere Kinder länger als drei 
Monate außerhalb der elterlichen Wohnung mehr als 15 
Stunden wöchentlich gegen Entgelt betreut werden.

3. Auch wenn die Eignungsfeststellung primär in der Zuständig-
keit des örtlichen Trägers der öffentlichen Jugendhilfe liegt, 
können Jugendämter und freie Träger bei der Eignungsfest-
stellung erfolgreich zusammenarbeiten.

4. Die im Gesetz beschriebenen Eignungskriterien (Persönlich-
keit, Sachkompetenz, Kooperationsbereitschaft, kindgerech-
te Räumlichkeiten) sind Anhaltspunkte für die Eignungsfest-
stellung und müssen in der Alltagspraxis stets aufs Neue am 
Einzelfall orientiert konkretisiert und weiterentwickelt wer-
den.

5. Die fachlichen Anforderungen und die Verantwortung bei der 
Eignungsfeststellung sind erheblich und setzten voraus, dass 
eine pädagogische Fachkraft diese wichtige Funktion ausübt.

6. Die Eignungsfeststellung ist kein punktuelles Ereignis son-
dern ein Prozess, zu dem - als Bestandteil der fachlichen 
Begleitung und Beratung sowie der Fortbildung – stets auch 
die tätigkeitsbegleitende ‚Eignungsüberprüfungen‘ nach Auf-
nahme der Betreuungstätigkeit gehören muss.

7. Die Praxis zeigt, dass die pädagogischen Fachkräfte beson-
dere Unterstützung und Stärkung im Falle der Feststellung 
der Nicht-Eignung einer Person für die Kindertagespflege 
brauchen. Hierzu zählten die Festlegung von No-Go-Kriterien, 
Weiterbildung und Schulung sowie institutionelle Unterstüt-
zung auch unter den Bedingungen des Ausbaudrucks in der 
Kindertagespflege.

23 In der Praxis zeigt sich – nicht zuletzt angesichts des kritischeren Be-
wusstseins der Eltern – zunehmender Qualifikationsbedarf für Kin-
derfrauen. Die Curricula, die der Qualifizierung von  Tagespflegeper-
sonen zugrunde liegen, greifen zentrale Aspekte der Betreuung im 
Hause der Familie allerdings bislang nicht immer ausreichend auf. 
Notwendig wäre in diesem Zusammenhang die Entwicklung zielgrup-
penspezifischer Qualifizierungsmodule speziell für Kinderfrauen.

24 Noch ist die Großtagespflege erst in einigen Bundesländern geregelt. 
Wo Länderregelungen fehlen, finden sich üblicherweise allerdings 
kommunale Regelungen, die es ermöglichen, Großtagespflege zu  
betreiben. Einen Überblick über die Regelung der Großtagespflege 
im jeweiligen Landesrecht gibt Gerszonowicz 2009.
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10 Anhang

10.1 Externe Mitglieder der Expert/innenrunde ‚Eignungsfest-
stellung in der Kindertagespflege - Kriterien und Verfahren für 
die Praxis‘ am 5. Februar 2009

Dietz-König, Ursula; Hessisches Kindertagespflegebüro/Landes-
servicestelle, Maintal Krüger, Ute; Niedersächsisches Tagespfle-
gebüro, Göttingen

Alt, Christine; Kindertagespflege in Familien, Stadtjugendamt, 
München

Vogel, Susann; Altersintegrative Einrichtungen und Soziales, 
Stadtjugendamt, München Lipka, Anne; Kindertagespflege Land-
ratsamt Esslingen

Stöcken, Birgit; Tagesmütterbüro Arbeiterwohlfahrt Kiel
Weidemann, Christine; Kindertagesbetreuung, Bereich Angebote 
der Kindertagesbetreuung und Frühe Förderung, Stadtjugend-
amt, München
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SCHIEDSMANN FÜR DEN SCHIEDSAMTS-
BEZIRK 1.2, KREFELD-WEST (FORSTWALD / 
BENRAD), IM AMT BESTÄTIGT
Durch den Direktor des Amtsgerichtes Krefeld im Amt bestä-
tigt wurde der von der Be-zirksvertretung Krefeld-West am 
09.06.2020 wiedergewählte Schiedsmann

Alfred Kuhn
Breuningstr. 4
47803 Krefeld
Tel. 774252

AUFGEBOT EINER SPARURKUNDE
Das Aufgebot des Sparkassenbuches

Nr. 3192646218

wird beantragt.

Der Inhaber der Urkunde wird aufgefordert, binnen drei Monaten 
bei der unterzeichneten Sparkasse Krefeld seine Rechte anzu-
melden und die Urkunde vorzulegen, andernfalls wird die Kraft-
loserklärung  der Urkunde erfolgen.

Krefeld, den 17.07.2020
Sparkasse Krefeld
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KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST
Der Kommunale Ordnungsdienst ist Ansprech-
partner in Sachen Sicherheit, Ordnung und Sau-
berkeit auf Krefelder Straßen, Wegen und Plätzen. 

Er ist erreichbar 
mo bis fr vormittags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 
mo bis mi nachmittags von 14 bis 16 Uhr sowie 
do nachmittags 14 bis 17.30 Uhr 
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.
 

Außerhalb dieser Zeiten kann der KOD 
über die Leitstelle der Polizei unter der 
Rufnummer 0 21 51 / 63 40 oder per E-Mail 
an KOD@Krefeld.de informiert werden.

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:

Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0 18 05 - 04 41 00 montags, dienstags und donners-
tags von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr, mittwochs von 
14.00 Uhr bis 7.00 Uhr und freitags von 14.00 Uhr 
bis Montagmorgen um 7.00 Uhr erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0 18 05 - 98 67 00 zu erreichen. Sprechzeiten: 
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen un-
ter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0 18 05- 66 05 55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 

www.aknr.de

oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für 
Sanitär-Heizung-Klima-Apparatebau Krefeld

24.07. – 26.07.2020
Harald Remmetz
Nassauerring 347 | 47803 Krefeld
59 02 07

31.07. – 02.08.2020
Hans Schneiders e. K.
Inh. Stefan Schneiders
Breslauer Straße 256 | 47829 Krefeld 
94 45 23

 PARI MOBIL GMBH
 Hausnotrufzentrale, Mühlenstraße 42,
 Krefeld, Telefon 8 43 33.


